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Ubersicht

Der Versicherungsver-
trag wird, wie kaum
ein anderer Vertrag,
von gegenseitigem
Vertrauen gepragt.

Die Kundeninformation
ist eine vom Gesetz-
geber vorgeschriebe-
ne MaBnahme, die Ih-
nen als Versicherungs-
nehmer ein gréBtmog-
liches MaB an Informa-
tionen Uber Ihren Versi-
cherungsschutz garan-
tiert.

Diese Broschiire
enthalt alle far lhren
Versicherungsschutz
wichtigen  Angaben
und die Versiche-
rungsbedingungen.

Bewahren Sie bitte
deshalb die Unterlagen
sorgféltig bei lhren
Versicherungspapieren
auf.

Herzlich willkommen bei der HanseMerkur!

Wichtige Informationen!

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG (iber die Folgen einer Verletzung der gesetzli-
chen Anzeigepflicht

Information Giber den Datenaustausch mit der Besurance HIS GmbH auf Grund-
lage der Artikel 13 und 14 DSGVO (EU-Datenschutz-Grundverordnung)
Versicherungsbedingungen fiir die Tier-OP Versicherung Premium plus
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HanseMerkur

Liebe Kundin, lieber Kunde, herzlich willkommen bei der HanseMerkur!

Schon, dass Sie sich fir die Tier-OP Versicherung Februar 2026 Premium plus der HanseMerkur entschieden haben. Sie tibertragen uns damit einen
wichtigen Teil Ihrer Risikoabsicherung. Vielen Dank fir lhr Vertrauen.

Unser Versicherungsversprechen

Wenn Ihr Hund oder lhre Katze krank wird oder einen Unfall erleidet und operiert werden muss, kénnen lhnen schnell erhebliche Kosten entstehen.
Meist kommt so etwas unerwartet und eine medizinische Behandlung ist oftmals sehr teuer.

Mit dem Abschluss der HanseMerkur Tier-OP Versicherung Februar 2026 Premium plus zeigen Sie nicht nur, wie ernst Sie die Verantwortung fur lhr
treues Familienmitglied nehmen, sondern Sie schiitzen sich auch optimal vor finanziellen Folgen, wenn lhr Vierbeiner einmal davon betroffen sein
sollte.

Die Tier-OP Versicherung Februar 2026 Premium plus umfasst folgende Versicherungsarten:
- Operationen
- Zusatzleistungen.

Wir erbringen Leistungen, sofern Unfalle, Krankheiten oder Fehlentwicklungen vorliegen. Die Operationskostenversicherung kommt flr Tierarztkosten
auf, die durch Operationen am oder im Koérper des versicherten Tiers entstehen. Mitversichert sind hierbei auch die erforderliche Diagnostik und die
notwendige Nachsorge.

Sie kénnen Ihren Versicherungsschutz um die Zusatztarife Zahn und Tier Assistance erganzen und so lhren OP-Versicherungsschutz um sinnvolle
Leistungen erweitern.

Ihrem Versicherungsschein oder Nachtrag zum Versicherungsschein kénnen Sie entnehmen, welchen Versicherungsschutz Sie fir lhr Tier abge-
schlossen haben. Ebenso wichtig wie der Versicherungsschein sind diese Versicherungsbedingungen fur die Tier-OP Versicherung Februar 2026
Premium plus und der Antrag. Bewahren Sie alles sorgfaltig auf. Sie sind wichtige Dokumente.

Was ist im Versicherungsfall (Schadenfall) zu tun?

Uber eine bevorstehende Operation miissen Sie uns nicht informieren. Wir verstehen, dass die Gesundheit lhres Tiers Vorrang hat und lhre ganze
Aufmerksamkeit erfordert. Sobald lhr Tier tiermedizinisch versorgt wurde, reichen Sie uns bitte die Rechnung Uber die erfolgte Operation ein. Sie
kénnen uns die Rechnung per E-Mail, per Rechnungsupload Gber unsere Website oder per Post einreichen. Sofern Sie sich in unserer App registriert
haben, kénnen Sie die Rechnung auch hierlber einreichen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise flr die Einreichung lhrer Rechnung:

- Reichen Sie ausschlieBlich die Rechnung ein, ohne zusatzliche Kassenzettel, Quittungsbelege o. A.

- Uberpriifen Sie vor dem Einreichen, ob die Rechnung vollstandig ist und alle Angaben gut lesbar sowie in ausreichender Qualitat/Aufldsung
vorliegen.

- Achten Sie darauf, dass alle Seiten der Rechnung - einschlieBlich mdglicher Vorder- und Riickseiten — in der korrekten Reihenfolge eingereicht
werden.

- Stellen Sie sicher, dass der Rechnungsempfanger sowie sdmtliche Rechnungspositionen vollstéandig sichtbar und nicht verdeckt sind.

- Fr jedes versicherte Tier muss eine separate Rechnung mit Angabe der jeweiligen Versicherungsscheinnummer eingereicht werden.

- Der auf der Rechnung angegebene Name des Tiers muss mit dem Namen auf dem Versicherungsschein tbereinstimmen.

So erreichen Sie uns:

Schadenhotline: 040 4119-7000
E-Mail: hma-schaden@hansemerkur.de
Online: www.hansemerkur.de

Was mochten wir lhnen noch mitteilen?

Der Versicherungsschein, diese Versicherungsbedingungen fir die Tier-OP Versicherung Februar 2026 Premium plus und der Antrag sind wichtige
Dokumente. Bewahren Sie diese bitte sorgfaltig auf.

Wer ist wer?
- Sie sind unser Versicherungsnehmer und damit unser Vertragspartner.
- lhr Hund oder |hre Katze ist versichertes Tier und wird im Versicherungsschein genau beschrieben.

Auch wir als Versicherer kommen nicht ganz ohne Fachbegriffe aus. Diese sind nicht immer leicht verstandlich. Wir mochten aber, dass Sie lhre
Versicherung gut verstehen. Deshalb erkldren wir bestimmte Fachbegriffe oder erldutern sie durch Beispiele. Wenn wir Beispiele verwenden, sind
diese nicht abschlieBend.

Zum besseren Verstandnis dieser Versicherungsbedingungen dienen folgende rechtlich unverbindliche Begriffserlduterungen:
Versicherungsfall: Der Versicherungsfall ist das Ereignis, fir das wir Entschddigung leisten.

Ausschliisse: Ein Ausschluss beschreibt eine Gefahr, eine Schadenart oder Kosten, fir die kein Versicherungsschutz besteht. Ausschlisse dienen der
Abgrenzung des Leistungsversprechens und gewéhrleisten, dass der Versicherungsschutz kalkulierbar bleibt. Sie finden diese in den Bedingungen
entweder als generelle Ausschlisse (z. B. Krieg) oder in den Bestimmungen zu einzelnen Kosten.
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HanseMerkur
Wartezeiten: Der Versicherungsschutz beginnt erst nach Ablauf einer Wartezeit. Die Wartezeit beginnt mit dem im Versicherungsschein angegebenen

Versicherungsbeginn.

Obliegenheiten: Das sind lhre Verhaltenspflichten vor, wédhrend und nach dem Versicherungsfall. Zum Beispiel missen Sie zur Vermeidung von
Krankheiten oder Unféllen den Hund oder die Katze artgerecht halten und korrekt versorgen. Auch missen Sie gesetzliche oder behordliche
Sicherheitsvorschriften zum Halten eines Hundes oder einer Katze befolgen. Falls das versicherte Tier eine neue Chipnummer erhélt oder sich die
bisherige gedndert hat, miissen Sie uns das mitteilen. Wenn Sie Obliegenheiten verletzen, gefahrden Sie Ihren Versicherungsschutz.

lhre HanseMerkur
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Wichtige Informationen!

Die folgenden Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in Verbindung mit dem § 1 VVG-Informations-
pflichtenverordnung geben Ihnen einen Uberblick tiber die Grundlagen und Rechte Ihres Versicherungsvertrags bei der HanseMerkur Allgemeine
Versicherung AG. Bitte bewahren Sie dieses Dokument sorgféltig auf. Dieses Dokument ist ein Bestandteil lhres Versicherungsvertrags.

Informationen zum Anbieter

Identitat des Versicherers (Name, Ihr Versicherer ist die HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG. Wir sind eine Aktiengesellschaft mit
Rechtsform, ladungsfihige Sitz in Hamburg.
Anschrift, Sitz, Handelsregister . X i
. 9 Unsere Anschrift: Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg.
und Registernummer)

Unsere Telefonnummer: 040 4119-0, unsere Faxnummer: 040 4119-3257. Die Eintragung im Handelsre-

gister lautet: Amtsgericht Hamburg HRB 16768.

Gesetzlich Vertretungsberechtigte  Vorstand: Eberhard Sautter (Vors.),

der HanseMerkur Allgemeine Eric Bussert, Holger Ehses, Johannes Ganser, Raik Mildner
Versicherung AG
Hauptgeschaftstatigkeit Die HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG, im Folgenden ,HanseMerkur“ genannt, betreibt die

private und gewerbliche Sach-, Haftpflicht-, Unfall- und Kraftfahrzeugversicherung.

Garantiefonds oder andere Es bestehen keine Garantiefonds oder andere Entschadigungsregelungen.
Entschadigungsregelungen

Informationen zur angebotenen Leistung

Vertragsgrundlagen Fur den Versicherungsvertrag gelten die Versicherungsbedingungen fir die Tier-OP Versicherung
Februar 2026 Premium plus sowie besondere Vereinbarungen, soweit diese im Versicherungsschein
genannt sind.

Wesentliche Merkmale der Die Art, der Umfang und die Falligkeit der Versicherungsleistung ergeben sich aus den Versicherungs-

Versicherungsleistung bedingungen sowie zusatzlich geltenden Leistungserweiterungen, dem Antrag und ggf. den nach
Antragstellung vereinbarten Abweichungen, die dem gewiinschten Versicherungsschutz zugrunde
liegen. Die Tier-OP Versicherung Februar 2026 Premium plus schiitzt Sie vor den finanziellen Folgen von
medizinisch erforderlichen Operationen an lhrem Hund oder |hrer Katze. Zuwéhlbar sind die Zusatztarife
Zahn und Tier Assistance.

Beitragsh6he Die Beitragshohe wird im Antrag und im Versicherungsschein angegeben. Sollte der dort eingetra-
gene Beitrag unrichtig berechnet oder ein dort nicht ausgewiesener Zuschlag zu erheben sein, wird
Ihnen der tatsachlich zu entrichtende Beitrag gesondert mitgeteilt (spatestens mit Ubersendung des
Versicherungsscheins). Ein abweichender Beitrag gilt als genehmigt, wenn Sie diesem nicht innerhalb
eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform (z. B. per Brief, Fax oder E-Mail)
widersprechen (§ 5 Abs. 1 VVG).

Zusétzliche Kosten Es fallen keine weiteren Kosten, wie z. B. Gebuhren fur Sie an.

Beitragszahlung Der erste Beitrag einschlieBlich der Versicherungsteuer und der vereinbarten Nebenkosten ist unver-
zlglich nach Zugang der Zahlungsaufforderung (Beitragsrechnung), Folgebeitrage sind am jeweiligen
Falligkeitstag zu zahlen. Wenn Sie mit uns fir diesen Versicherungsvertrag das Lastschriftverfahren
vereinbart haben, werden wir den Beitrag bei Félligkeit ohne nochmalige Ankiindigung von dem uns
bekannten Konto abrufen.

Giiltigkeitsdauer der zur Diese Informationen sind hinsichtlich der Beitrage bis zu einer eventuellen Beitragsanpassung gemaB
Verfligung gestellten der Versicherungsbedingungen giiltig. Bei einer Beitragserhéhung haben Sie ein auBerordentliches
Informationen Kindigungsrecht. Hinsichtlich der Vertragsgrundlagen gelten diese Informationen fir die Laufzeit des

Vertrags und kénnen nicht einseitig durch den Versicherer gedndert werden.
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Informationen zum Vertrag

Zustandekommen des Vertrags

Beginn des Versicherungsschutzes

Widerrufsbelehrung

Der Versicherungsvertrag kommt zustande, wenn die HanseMerkur lhren Antrag mit einem Versiche-
rungsschein oder einer schriftlichen Annahmeerklarung angenommen hat und lhnen der Versicherungs-
schein oder die Annahmeerkldrung zugegangen ist.

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Zugang des Versicherungsscheins oder einer schriftlichen
Annahmeerkldrung, nicht jedoch vor dem im Versicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt (Versiche-
rungsbeginn) und erst nach Ablauf der Wartezeiten. An den Antrag sind Sie nicht gebunden. Zahlen Sie
den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, beginnt der Versicherungsschutz frithestens zu
dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Beitrag zahlen. Der Versicherungsschutz beginnt gleichwohl zu dem
vereinbarten Zeitpunkt, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

Abschnitt 1

Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht

Sie kénnen lhre Vertragserkldarung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Griinden
in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem lhnen

der Versicherungsschein,

- die Vertragsbestimmungen, einschlieBlich der fir das Vertragsverhaltnis geltenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschlieBlich der Tarifbestimmungen,

diese Belehrung,

das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

und die weiteren in Abschnitt 2 aufgefiihrten Informationen

jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist geniigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf
ist zu richten an:

HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG

Siegfried-Wedells-Platz 1

20354 Hamburg

E-Mail: shuk-kundenbetreuung@hansemerkur.de, Telefax: 040 4119-3257.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat lhnen
den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Pramien zu erstatten, wenn Sie
zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den
Teil der Pramie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfallt, darf der Versicherer in
diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag, der sich zeitanteilig vom Beginn
des Vertrags bis zum Zugang des Widerrufs errechnet. Der Versicherer hat zuriickzuzahlende
Betrage unverziiglich, spatestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame
Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zuriickzugewahren und gezogene Nutzungen (z.
B. Zinsen) herauszugeben sind.

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrags wirksam ausgeiibt, so sind Sie
auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhangenden Vertrag nicht mehr gebunden.
Ein zusammenhdngender Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag
aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der Grundlage einer
Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder
vereinbart noch verlangt werden.

Besondere Hinweise

lhr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf lhren ausdriicklichen Wunsch sowohl von lhnen
als auch vom Versicherer vollstandig erfiillt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeiibt haben.
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Vertragslaufzeit

Vertragsbeendigung

HanseMerkur

Abschnitt 2

Auflistung der fiir den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflich-
ten im Folgenden im Einzelnen aufgefthrt:

Der Versicherer hat lhnen folgende Informationen zur Verfligung zu stellen:

10.
. Angaben zur Beendigung des Vertrags, insbesondere zu den vertraglichen Kiindigungsbedin-

12.
13.

14.

15.

16.

. die Identitat des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, iber die der Vertrag abgeschlos-

sen werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtstrager eingetragen
ist, und die zugehdrige Registernummer;

. die ladungsfahige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die fir die Geschafts-

beziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen maBgeblich ist, bei juristischen Personen, Per-
sonenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit
die Mitteilung durch Ubermittlung der Vertragsbestimmungen einschlieBlich der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedirfen die Informationen einer hervorgehobenen und
deutlich gestalteten Form;

. die Hauptgeschéftstatigkeit des Versicherers;
. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben Uber Art, Umfang

und Falligkeit der Leistung des Versicherers;

. den Gesamtpreis der Versicherung einschlieBlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile,

wobei die Pramien einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhaltnis mehrere selb-
standige Versicherungsvertrage umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben
werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die lhnen eine Uberpriifung des
Preises erméglichen;

. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfillung, insbesondere zur Zahlungsweise der

Pramien;

. die Befristung der Guiltigkeitsdauer der zur Verfligung gestellten Informationen, beispielsweise

die Giltigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;

. Angaben darUber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere tiber den Beginn der Versiche-

rung und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, wahrend der der Antragsteller an
den Antrag gebunden sein soll;

. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der

Auslibung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenliber der der Widerruf
zu erklaren ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschlieBlich Informationen tber den Betrag,
den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Uber-
mittlung der Vertragsbestimmungen einschlieBlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
erfolgt, bediirfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;
Angaben zur Laufzeit des Vertrags;

gungen einschlieBlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Ubermittlung der
Vertragsbestimmungen einschlieBlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, be-
durfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

die Mitgliedstaaten der Europaischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von
Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt;

das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel Uber das auf den Vertrag anwendbare
Recht oder liber das zustandige Gericht;

die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorab-
informationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet,
mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation wahrend der Laufzeit dieses Vertrags zu fiihren;
einen moglichen Zugang fr Sie zu einem auBergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsver-
fahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen fiir diesen Zugang; dabei ist ausdriicklich darauf
hinzuweisen, dass die Méglichkeit fur Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberihrt
bleibft;

Name und Anschrift der zustandigen Aufsichtsbehérde sowie die Méglichkeit einer Beschwerde
bei dieser Aufsichtsbehorde.

Ende der Widerrufsbelehrung

Der Versicherungsvertrag wird flr die Dauer von einem Jahr geschlossen.

Der Vertrag verlangert sich nach Ablauf der vereinbarten festen Vertragsdauer stillschweigend jeweils
um ein Jahr, sofern er nicht bedingungsgeman gekindigt wird.
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Informationen zum Rechtsweg

Zusténdiges Gericht

Anwendbares Recht

Vertragssprache

Teilnahme an einem
Streitschlichtungsverfahren vor
einer
Verbraucherschlichtungsstelle

Zustédndige Aufsichtsbehérde

Klagen gegen die HanseMerkur kénnen Sie beim Gericht in Hamburg oder bei dem Gericht lhres
Erstwohnsitzes oder, in Ermangelung eines solchen, am Ort lhres gewohnlichen Aufenthalts erheben.

Klagen gegen Sie werden bei dem Gericht erhoben, das fir lhren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines
solchen, am Ort Ihres gewohnlichen Aufenthalts zustandig ist. Verlegen Sie Ihren Wohnsitz in einen
Staat auBerhalb der Bundesrepublik Deutschland, ist das Gericht in Hamburg zustandig.

Auf den Vertrag findet deutsches Recht Anwendung.

Die fir den Vertragsabschluss, sédmtliche zur Verfligung gestellten Informationen und fir die weitere
Kommunikation mit Ihnen verwendete Sprache ist ausschlieBlich Deutsch.

Sollte sich das Versicherungsverhéltnis trotz unserer Bemihungen nicht fehlerfrei gestalten, wenden
Sie sich bitte zunachst an die Hauptverwaltung in Hamburg.

Dariuber hinaus hat sich die HanseMerkur bereit erklart, an einem Streitschlichtungsverfahren vor
einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Sie kénnen sich bei Beschwerden, Fragen oder
Auskunftswiinschen an folgenden auBergerichtlichen Streitschlichter wenden:

Versicherungsombudsmann elV.
Postfach 080632

10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de

Selbstverstandlich besteht darlber hinaus die Mdglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

Sie haben auch die Méglichkeit, sich mit Beschwerden an die zustdndige Aufsichtsbehdrde zu wenden:

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Bereich Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer StraBe 108

53117 Bonn

www.bafin.de
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
Uber die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht l
@

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

damit wir lhren Versicherungsantrag ordnungsgemaB prifen kénnen, ist es notwendig, dass Sie die Fragen im Versicherungsantrag wahrheitsgemaB
und vollstdndig beantworten. Es sind auch solche Umstdnde anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen.

Angaben, die Sie nicht gegeniiber dem Versicherungsvermittler machen méchten, sind unverziglich und unmittelbar gegentber der HanseMerkur
Allgemeine Versicherung AG, Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg schriftlich nachzuholen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefdhrden, wenn Sie unrichtige oder unvollstdndige Angaben machen. N&here Einzelheiten
zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht konnen Sie der nachstehenden Information entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe lhrer Vertragserklarung verpflichtet, alle Innen bekannten gefahrerheblichen Umstande, nach denen wir in Textform
gefragt haben, wahrheitsgemafB und vollstdndig anzuzeigen. Wenn wir nach lhrer Vertragserklarung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach
gefahrerheblichen Umstanden fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen kénnen eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?
1. Rucktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, kdnnen wir vom Vertrag zurlcktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz
noch grobe Fahrlassigkeit vorliegt.

Bei grob fahrldssiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Riicktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstande, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hatten.

Im Fall des Rucktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklaren wir den Ruicktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls, bleiben wir dennoch zur
Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

- weder fir den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls

- noch fiir die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht

ursachlich war. Unsere Leistungspflicht entfallt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.

Bei einem Rucktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rucktrittserklarung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

2. Kiindigung

Koénnen wir nicht vom Vertrag zurlcktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlassig oder schuldlos verletzt haben,

kénnen wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

Unser Kindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umsténde, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hatten.

3. Vertragsanderung

Koénnen wir nicht zurlcktreten oder kiindigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstande, wenn auch zu
anderen Bedingungen, geschlossen hétten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht
fahrlassig verletzt, werden die anderen Bedingungen riickwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die
anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch die Vertragsanderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schlieBen wir die Gefahrabsicherung flr den nicht angezeigten Umstand
aus, kénnen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung tber die Vertragsanderung fristlos kiindigen. Auf dieses Recht
werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.
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4. Ausiibung unserer Rechte

Wir kénnen unsere Rechte zum Ruicktritt, zur Kindigung oder zur Vertragsanderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begriindet, Kenntnis
erlangen. Bei der Ausiibung unserer Rechte haben wir die Umstande anzugeben, auf die wir unsere Erklarung stiitzen. Zur Begriindung kénnen wir
nachtraglich weitere Umstande angeben, wenn fiir diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

Wir kénnen uns auf die Rechte zum Rickfritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsanderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Riickfritt, zur Kiindigung und zur Vertragsanderung erléschen mit Ablauf von finf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht
fur Versicherungsfalle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist betragt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglistig
verletzt haben.

5. Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere Person vertreten, so sind bezlglich der Anzeigepflicht, des Riicktritts, der Kiindigung,
der Vertragsanderung und der Ausschlussfrist fiir die Austibung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters als auch lhre eigene
Kenntnis und Arglist zu berlcksichtigen. Sie kdnnen sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt worden ist,
nur berufen, wenn weder lhrem Stellvertreter noch lhnen Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.
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Information Uber den Datenaustausch mit der Besurance HIS GmbH auf Grundlage der Artikel 13
und 14 DSGVO (EU-Datenschutz-Grundverordnung)

Hiermit mochten wir Sie darlber informieren, dass wir bei Abschluss eines Versicherungsvertrags oder im Rahmen der Schadenbearbeitung
Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeugidentifikationsdaten oder Adresse des Gebaudes) sowie Angaben zu Ihrer Person (Name, Vorname,
Geburtsdatum, Anschrift, frithere Anschriften) an die Besurance HIS GmbH tbermitteln (HIS-Anfrage) kénnen. Die Besurance HIS GmbH tberprift
anhand dieser Daten, ob zu Ihrer Person und/oder zu Ihrem Versicherungsobjekt im “Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft”
(HIS) Informationen gespeichert sind, die auf ein erhdhtes Risiko oder UnregelmaBigkeiten in einem Versicherungsfall hindeuten kénnen. Solche
Informationen kénnen nur aufgrund einer fritheren Meldung eines Versicherungsunternehmens an das HIS vorliegen (HIS-Einmeldung), Gber die
Sie ggf. von dem einmeldenden Versicherungsunternehmen gesondert informiert worden sind. Daten, die aufgrund einer HIS-Einmeldung im HIS
gespeichert sind, werden von der Besurance HIS GmbH an uns, das anfragende Versicherungsunternehmen, tibermittelt.

Nahere Informationen zum HIS finden Sie auf folgenden Internetseiten: www.besurance-his.de

Zwecke der Datenverarbeitung der Besurance HIS GmbH

”

Die Besurance HIS GmbH betreibt als datenschutzrechtlich Verantwortliche das “Hinweis- und Informationssystem HIS der Versicherungswirtschaft
(HIS). Sie verarbeitet darin personenbeziehbare Daten, um die Versicherungswirtschaft bei der Bearbeitung von Versicherungsantrdgen und
-schaden zu unterstitzen. Es handelt sich bei diesen Daten um Angaben zu erhdhten Risiken oder um Auffalligkeiten, die auf UnregelmaBigkeiten (z.
B. Mehrfachabrechnung eines Versicherungsschadens bei verschiedenen Versicherungsunternehmen) hindeuten kénnen.

Rechtsgrundlage fiir die Datenverarbeitung

Die Besurance HIS GmbH verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1f DSGVO. Dies ist zuldssig, soweit die Verarbeitung
zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, Gberwiegen.

Die Besurance HIS GmbH selbst trifft keine Entscheidungen tiber den Abschluss eines Versicherungsvertrags oder (iber die Regulierung von Schaden.
Sie stellt den Versicherungsunternehmen lediglich die Informationen fiir die diesbeziigliche Entscheidungsfindung zur Verfligung.

Herkunft der Daten der Besurance HIS GmbH
Die Daten im HIS stammen ausschlieBlich von Versicherungsunternehmen, die diese in das HIS einmelden.
Kategorien der personenbezogenen Daten

Basierend auf der HIS-Anfrage oder der HIS-Einmeldung eines Versicherungsunternehmens werden von der Besurance HIS GmbH - abhangig von
der Versicherungsart bzw. -sparte - die Daten der Anfrage oder Einmeldung mit den dazu genutzten personenbezogenen Daten (Name, Vorname,
Geburtsdatum, Anschrift, frihere Anschriften) bzw. Informationen zum Versicherungsobjekt (z. B. Fahrzeug- bzw. Gebaudeinformationen) sowie
das anfragende oder einmeldende Versicherungsunternehmen gespeichert. Bei einer HIS-Einmeldung durch ein Versicherungsunternehmen, tiber
die Sie gegebenenfalls von diesem gesondert informiert werden, speichert die Besurance HIS GmbH erhéhte Risiken oder Auffalligkeiten, die auf
UnregelméaBigkeiten hindeuten kdnnen, sofern solche Informationen an das HIS gemeldet wurden. In der Versicherungssparte Leben kénnen dies z.
B. Informationen zu méglichen Erschwernissen (ohne Hinweis auf Gesundheitsdaten) und Versicherungssumme/Rentenhohe sein. Zu Fahrzeugen
sind ggf. z. B. Totalschaden, fiktive Abrechnungen oder Auffélligkeiten bei einer friheren Schadenmeldung gespeichert. Gebdudebezogene Daten
sind Anzahl und Zeitraum geltend gemachter Gebaudeschaden.

Kategorien von Empfingern der personenbezogenen Daten

Empféanger sind ausschlieBlich Versicherungsunternehmen mit Sitz oder Niederlassung in Deutschland sowie im Einzelfall im Rahmen von Ermitt-
lungsverfahren staatliche Ermittlungsbehérden.

Dauer der Datenspeicherung
Die Besurance HIS GmbH speichert Informationen Gber Personen gem. Art. 17 Abs. 1lit. @) DSGVO nur fiir eine bestimmte Zeit.
Angaben Uber HIS-Anfragen werden taggenau nach zwei Jahren geldscht.

Fur die Speicherfristen bei HIS-Einmeldungen gilt:

- Direkt personenbezogene Daten (Name, Adresse und Geburtsdatum) sowie Fahrzeug- und Gebdudedaten werden am Ende des vierten
Kalenderjahres nach erstmaliger Speicherung gel6scht. Sofern in dem genannten Zeitraum eine erneute Einmeldung zu einer Person erfolgt,
fUhrt dies zur Verlangerung der Speicherung der personenbezogenen Daten um weitere vier Jahre. Die maximale Speicherdauer betragt in
diesen Fallen 10 Jahre.

- Daten aus der Versicherungssparte Leben werden bei nicht zustande gekommenen Vertrdgen am Ende des dritten Jahres nach der erstmaligen
Speicherung geldscht.

Betroffenenrechte

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Léschung sowie auf Einschrdnkung der Verarbeitung. Diese Rechte nach
Art. 15 bis 18 DSGVO kdénnen gegentiber der Besurance HIS GmbH unter der unten genannten Adresse geltend gemacht werden. Dariiber hinaus
besteht die Mdglichkeit, sich an die fir die flr die Besurance HIS GmbH zustandige Aufsichtsbehorde — Der Hessische Datenschutzbeauftragte,
Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden - zu wenden. Hinsichtlich der Meldung von Daten an das HIS ist die fiir das Versicherungsunternehmen
zustandige Datenschutzaufsichtsbehérde zusténdig.
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Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Griinden, die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben,
unter der unten genannten Adresse widersprochen werden.

Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die Besurance HIS GmbH zu lhrer Person, zu lhrem Fahrzeug oder zu Ihrem Geb&dude gespeichert hat und an
wen welche Daten Ubermittelt worden sind, teilt lhnen die Besurance HIS GmbH dies gerne mit. Sie kdnnen dort unentgeltlich eine sog. Selbstauskunft
anfordern. Wir bitten Sie, zu berlicksichtigen, dass die Besurance HIS GmbH aus datenschutzrechtlichen Grinden keinerlei telefonische Auskiinfte
erteilen darf, da eine eindeutige Identifizierung lhrer Person am Telefon nicht moglich ist. Um einen Missbrauch durch Dritte zu vermeiden, bendtigt
die Besurance HIS GmbH folgende Angaben von Ihnen:
- Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsdatum
- Aktuelle Anschrift (StraBe, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) sowie ggf. Voranschriften der letzten funf Jahre
- Ggf. FIN des Fahrzeugs. Bei Anfragen zum Fahrzeug ist die Beifligung einer Kopie der Zulassungsbescheinigung I. oder Il. zum Nachweis der
Haltereigenschaft erforderlich.
- Bei Anfragen zum Gebaude ist die Beifligung des letzten Versicherungsscheins oder eines sonstigen Dokuments erforderlich, das das
Eigentum belegt (z. B. Kopie des Grundbuchauszugs oder Kaufvertrags).

Wenn Sie - auf freiwilliger Basis — eine Kopie lhres Ausweises (Vorder- und Rickseite) beiftigen, erleichtern Sie der Besurance HIS GmbH die
Identifizierung lhrer Person und vermeiden damit moégliche Rickfragen. Sie kénnen die Selbstauskunft auch via Internet unter: www.informa-
HIS.de/selbstauskunft/ bei der Besurance HIS GmbH beantragen.

Kontaktdaten des Unternehmens und des Datenschutzbeauftragten

Besurance HIS GmbH
Daimlerring 4

65205 Wiesbaden
Telefon: 0151/ 506 918 44

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der Besurance HIS GmbH ist zudem unter der o. a. Anschrift, Abteilung Datenschutz, oder per E-Mail unter
folgender Adresse erreichbar: his-datenschutz@besurance-his.de.
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Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. Ihrem
Versicherungsschein kénnen Sie entnehmen, welche Versicherung
Sie fir Ihr Tier abgeschlossen haben.

In den Versicherungsbedingungen fir die Tier-OP Versicherung
Februar 2026 Premium plus wird die gewohnte mannliche Form
verwendet. Sie soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung jedoch
als geschlechtsneutral zu verstehen sein.

Wichtige Begriffe

Wir verwenden im Rahmen des mit lhnen geschlossenen Vertrages
und in diesen Bedingungen wichtige Begriffe. Wir mochten, dass
Sie diese gut verstehen. Die folgenden Begriffserklarungen dienen
Ihrem besseren Verstandnis.

Diagnostik

Diagnostik umfasst alle MaBnahmen, die notwendig und geeignet
erscheinen, einen Befund (Diagnose) zu erlangen. Alle MaBnah-
men missen Teil der notwendigen Behandlung und Genesung des
versicherten Tiers sein.

Fehlentwicklung

Eine Fehlentwicklung stellt eine Abweichung vom erwiinschten
oder normalen Ablauf eines Entwicklungsprozesses oder eines
Wachstumsvorgangs dar, der gemaB dem in Deutschland aktu-
ellen und allgemein anerkannten Stand der veterindrmedizinischen
Wissenschaft pathologischen Charakter hat. Eine Fehlentwicklung
kann auf angeborenen, erblich bzw. genetisch bedingten oder er-
worbenen Anomalien beruhen.

Krankheit

Eine Krankheit ist jede veterindrmedizinisch feststellbare Beein-
trachtigung der normalen kérperlichen oder geistigen Funktionen
eines Tiers, die nicht durch einen Unfall oder eine Fehlentwick-
lung begriindet ist und eine veterindrmedizinische Behandlung
erfordert.

Nachbehandlung (Behandlung nach einer Operation)

Eine Nachbehandlung ist die veterindrmedizinisch notwendige Be-
handlung nach einem operativen Eingriff. Die Behandlung muss aus
veterindrmedizinischer Sicht objektiv geeignet sein, die Gesundheit
des versicherten Tiers:

- wiederherzustellen,
- zu verbessern oder

- eine Verschlechterung zu verhindern.

Operation

Eine Operation ist ein veterindrmedizinisch erforderlicher, chirurgi-
scher Eingriff, der unter Einsatz von medizinischen Instrumenten
am oder im Korper des versicherten Tiers durchgefihrt wird, um
dessen Gesundheitszustand wiederherzustellen. Der Eingriff erfolgt
unter Narkose, Lokalanasthesie, Sedierung oder einer Kombination
aus Lokalanasthesie und Sedierung. Die Haut und das darunterlie-
gende Gewebe muss mehr als punktférmig durchtrennt werden.

Unter Operation verstehen wir auch folgende Eingriffe:

- Minimalinvasive Operationsmethoden mithilfe eines Endo-
skops,

- Wundversorgung durch N&ahen (primére und sekundare
Wundnaht).

Eine Punktion und eine Biopsie sind keine Operation im Sinne des
Vertrags.
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Unfall

Ein Unfall ist ein Ereignis, welches plétzlich von auBen auf den Koér-
per des versicherten Tiers einwirkt und eine kérperliche Schadigung
nach sich zieht.

Als Unfall gelten auch das Verschlucken von Fremd-/Schadkérpern
und Vergiftungen (einschlieBlich Lebensmittelvergiftungen).

Wartezeit

Versicherungsschutz gewahren wir fir das versicherte Tier erst
nach Ablauf einer Wartezeit. Die Wartezeit beginnt flr das einzelne
versicherte Tier mit dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Andert
sich der Versicherungsbeginn (z. B. bei verspateter Zahlung des
Erstbeitrags) verschiebt sich die Wartezeit entsprechend.

Umfang der Versicherung

Tier-OP Versicherung
Wer ist versichert?

Wir bieten Versicherungsschutz fur lhren Hund oder lhre Katze
(versichertes Tier).

Versichert ist das im Versicherungsschein unter der Uberschrift
,Versichertes Tier“ beschriebene Tier. Die Beschreibung umfasst
mindestens Name, Tierart, Tierrasse, Geschlecht und Geburtsda-
tum des Tiers. Ist das Tier mit einem Mikrochip gekennzeichnet,
so umfasst die Beschreibung zuséatzlich die Chipnummer. Ist lhr
Tier ein Hund, ist eine Kennzeichnung mit Microchip verpflichtend.
Falls es sich bei dem versicherten Tier um eine Katze ohne Chip-
nummer handelt, versichern wir diese abweichend mit eindeutiger
Beschreibung (Fellfarbe, Muster und besondere Merkmale).

Der gewdhnliche Aufenthaltsort des Tiers muss in der Bundesre-
publik Deutschland liegen.

Halter Ihres Haustiers missen entweder Sie selbst, lhr Ehe- bzw.
Lebenspartner in hauslicher Gemeinschaft oder lhr Kind in hausli-
cher Gemeinschaft sein. Wir versichern keine Tiere fir Sie, die sich
im Eigentum oder Besitz einer anderen Person befinden.

Was ist versichert?

Wir leisten bei notwendigen Operationen im Versicherungszeitraum
mit dem Ziel, den Gesundheitszustand des versicherten Tiers wie-
derherzustellen, zu verbessern oder zu erhalten sowie vermeidba-
res Leiden des Tiers zu verhindern oder zu verringern. MaBgeblich
fur die Notwendigkeit ist der in Deutschland allgemein anerkannte
Stand der veterindrmedizinischen Wissenschaft.

Die notwendige MaBnahme muss von einem Tierarzt, der am Be-
handlungsort zugelassen ist, empfohlen und durchgefiihrt werden.

Fir das versicherte Tier gewahren wir Versicherungsschutz

wahrend der Wirksamkeit des Vertrags,
- nach Ablauf der Wartezeit,

weltweit und

- rund um die Uhr.

Was gilt als Versicherungsfall?

Tritt ein Versicherungsfall ein, konnen Sie Leistungen von uns be-
anspruchen.

Im Fall einer Operation ist der Versicherungsfall die Durchfiihrung
des operativen Eingriffs aufgrund einer Erkrankung, eines Unfalls
oder einer Fehlentwicklung.

Seite 14 von 30



®

(C))

10)

an

12)

a3

W

HanseMerkur

Der letzte operationsvorbereitende Untersuchungs- und/oder Be-
handlungstag vor der Operation sowie vorbereitende Untersuchun-
gen und/oder Behandlungen am Operationstag und die abschlie-
Bende, direkt mit der Operation verbundene Nachbehandlung bil-
den zusammen mit der Operation einen einheitlichen Versiche-
rungsfall.

Versichert sind ambulante und stationdre Operationen.

Fir die Zuordnung des Versicherungsfalls zu einem Versicherungs-
jahr (§ 11 Absatz 3) ist der Tag der Operation maBgeblich.

Was leisten wir im Versicherungsfall?

Wir erstatten die Kosten gemaB § 1 Absatz 10 bis § 1 Absatz 36.

Voraussetzung fir die Ersatzpflicht dieser Kosten ist, dass die Leis-
tungen nach dem in Deutschland aktuellen und allgemein aner-
kannten Stand der veterinarmedizinischen Wissenschaft erbracht
wurden. Darlber hinaus missen die Leistungen veterindrmedizi-
nisch notwendig, zweckmé&Big, angemessen und verhéltnismaBig
sowie tatsachlich angefallen sein.

Tierarztkosten (fiir die Operation)

Sie haben freie Tierarztwahl mit uns vereinbart. Dies gilt auch fur
Fach-Tieradrzte und Fach-Tierkliniken.

Wir kénnen im Einzelfall Tierarztpraxen durch vorherige Ankindi-
gung von der Behandlung des versicherten Tiers ausschlieBen. Des
Weiteren haben wir das Recht, Sie an einen anderen Tierarzt zu ver-
weisen, sofern berechtigte Zweifel an der fachlichen Qualifikation
des bisherigen Tierarztes bestehen.

Wir erstatten Ihnen die Tierarztvergiitungen nach der Gebiihren-
ordnung fur Tierarztinnen und Tierarzte (GOT) in der zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalls glltigen Fassung bis zur 4-fachen
Hoéhe des Geblihrensatzes. Das schlieBt Kosten fir Telemedizin ein,
sofern diese durch einen Tierarzt durchgefiihrt wird.

Gebuhren fir den tierdrztlichen Notdienst nach § 4 GOT sind ver-
sichert, sofern es sich um einen vom Tierarzt bestatigten Noftfall
handelt.

Andere Geblhrenordnungen, Vergltungssysteme und freie Ver-
einbarungen (z. B. klinikeigene GebUhrenordnungen, ausldndische
Honorarempfehlungen) sowie Zeitgebihren sind nur bis zur Hohe
der GOT erstattungsfahig.

Operationskosten

Wir leisten bei einer Operation fir die Voruntersuchung und/oder
-behandlung, die Operation, die stationdre Unterbringung nach
einer Operation und fir erforderliche Nachbehandlungen gemaB
den folgenden Einzelheiten:

Untersuchung und/oder Behandlung zur Vorbereitung der Ope-
ration

Wir ersetzen lhnen die Kosten des letzten operationsvorbereitenden
Untersuchungs- und/oder Behandlungstages vor der Operation
sowie vorbereitende Untersuchungen und/oder Behandlungen am
Operationstag.

Die Kosten fiir diagnostische Untersuchungen lhres Tiers Gber-
nehmen wir, sofern diese zur Feststellung einer Krankheit oder
Fehlentwicklung oder als Folge eines Unfalls vor der Operation
notwendig sind.

Als vorbereitende Untersuchung gelten:

a) klinische Untersuchungen einschlieBlich bildgebender Ver-
fahren (z. B. Rontgen, MRT, CT, Sonografie, Szintigrafie, Fluo-
roskopie),

b) Laboruntersuchungen sowie

(14)

15

16)

an

18)

as

20)

c) Biopsie und Punktion.

Wird die Operation nicht durchgefiihrt oder erfolgen weitere Un-
tersuchungen oder Behandlungen vor der Operation, erhalten Sie
von uns keine Leistungen geméaB den Regelungen fiir Operationen.

Kosten fir anlasslose Untersuchungen (ohne Symptome oder Vor-
liegen einer Krankheit, Unfall oder Fehlentwicklung) werden von
uns nicht erstattet. Dies gilt insbesondere auch fiir Zuchttauglich-
keitsuntersuchungen.

Operation

Wir Ubernehmen die Kosten flr eine Operation des versicherten
Tiers wegen Krankheit, Unfall oder Fehlentwicklung.

Sollte das versicherte Tier wahrend der Narkose versterben, bevor
der Tierarzt mit der eigentlichen Operation beginnt, ibernehmen
wir die entstandenen Kosten.

Stationdre Unterbringung nach einer Operation

Wir erstatten lhnen die Kosten fiir die Unterbringung in einer Tier-
klinik oder einer Tierarztpraxis, sofern es nach der Operation not-
wendig ist, lhr Tier dort veterindrmedizinisch zu versorgen und zu
Uberwachen.

Wir erstatten lhnen die Kosten fiir die stationdre Unterbringung
langstens bis zum 60. Kalendertag nach einer Operation, beginnend
mit dem Tag, der auf die Operation folgt.

Die Kosten fir stationare Unterbringungen lber die Dauer von 60
Kalendertagen hinaus werden von uns nicht erstattet.

Nachbehandlung nach einer Operation

Wir ersetzen lhnen die Kosten einer Nachbehandlung nach der
Operation langstens bis zum 60. Kalendertag nach einer Operation,
beginnend mit dem Tag, der auf die Operation folgt.

Die Kosten fur Nachbehandlungen UGber die Dauer von 60 Kalen-
dertagen hinaus werden von uns nicht erstattet.

Medikamente und Verbrauchsmaterial
Wir leisten fur die im Rahmen der Voruntersuchung und/oder -
behandlung und der Operation notwendigen Medikamente, Ver-
brauchsmaterialien (z. B. Verbandsmaterial, Schrauben) und Hilfs-
mittel (§ 1 Absatz 29 und § 1 Absatz 30).

Wir leisten auch fir Medikamente und Verbrauchsmaterial fir ma-
ximal 60 Kalendertage nach einer Operation, beginnend mit dem
Tag, der auf die Operation folgt. Voraussetzung ist, dass diese von
einem Tierarzt verordnet oder verschrieben wurden.

Die Kosten fiir Medikamente und Verbrauchsmaterial Giber die Dau-
er von 60 Kalendertagen hinaus werden von uns nicht erstattet.

Kastration und Sterilisation

Wir Gbernehmen die Kosten fiir eine operative Kastration (das chir-
urgische Entfernen von Hoden oder Eierstocken) oder Sterilisation
(das chirurgische Durchtrennen der Samenstrédnge oder Eileiter)
des versicherten Tiers.

Die Leistung erbringen wir, wenn der Eingriff medizinisch notwen-
dig ist.

Unabhéngig von einer medizinischen Indikation flr eine operative
Kastration oder Sterilisation beteiligen wir uns an deren Kosten mit
einem Betrag in Hohe von einmalig maximal 100 EUR.

Eine mit Ihnen vereinbarte Selbstbeteiligung wird nicht in Abzug
gebracht.
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Physiotherapie, Osteopathie, Chiropraktische Behandlung

Wir iibernehmen nach einer Operation die Kosten fiir eine veterinar-
medizinisch erforderliche Physiotherapie (z. B. Laufband, Aquatrai-
ner), Osteopathie oder chiropraktische Behandlung. Voraussetzung
fir den Kostenersatz ist, dass

a) ein Tierarzt die Physiotherapie, Osteopathie oder chiroprak-
tische Behandlung durchfiihrt oder

b) ein Tierarzt die Physiotherapie, Osteopathie oder chiroprak-
tische Behandlung verordnet hat und diese durch einen
Tier-Physiotherapeuten oder Tierarzt durchgefthrt wird, der
nachweislich eine entsprechende Ausbildung erfolgreich ab-
geschlossen hat und in dem Bereich gewerblich tatig ist.

Wir leisten fur die entstandenen Kosten ldngstens bis zum 60. Ka-
lendertag nach der Operation, beginnend mit dem Tag, der auf die
Operation folgt.

Die Kosten flir Physiotherapie, Osteopathie oder chiropraktische
Behandlung, die Uiber die Dauer von 60 Kalendertagen hinaus ent-
stehen, werden von uns nicht erstattet.

Alternative Behandlungsmethoden

Wir Gbernehmen nach einer Operation die Kosten fiir alternative
Behandlungsmethoden. Voraussetzung fir eine Erstattung ist, dass
die Wirksamkeit und Wirkungsweise der Behandlungsmethoden
veterindrwissenschaftlich Uberprift und dokumentiert ist.

Fir ausschlieBlich folgende Behandlungsmethoden kdnnen Kosten
erstattet werden:

- Homoopathie,

- Akupunktur,

- Akupressur,

- Lasertherapie,

- Bachblitentherapie,
- Bioresonanztherapie,
- Magnetfeldtherapie,
- Neuraltherapie,

- Phytotherapie,

- Aromatherapie,

- Hydrotherapie.

Diese Behandlungsmethoden miissen fiir die diagnostizierte Krank-
heit, Unfallfolge oder Fehlentwicklung nach einer Operation von
einem Tierarzt angewandt, verordnet oder verschrieben sein. Wei-
terhin missen diese angemessen und verhaltnisméaBig sein.

Wir ibernehmen die Kosten fir alternative Behandlungsmethoden
bis zum 60. Kalendertag nach der Operation, beginnend mit dem
Tag, der auf die Operation folgt.

Die Kosten fir alternative Behandlungsmethoden, die tber die
Dauer von 60 Kalendertagen hinaus entstehen, werden von uns
nicht erstattet.

Besondere Erkrankungen / Diagnosen

AusschlieBlich fur Versicherungsfalle aufgrund der folgenden Dia-
gnosen leisten wir fur die Kosten erst nach Ablauf der Wartezeit
gemaB § 1 Absatz 40:

- Patellaluxation (Verschiebung der Kniescheibe aus dem
Gleitbett),

- Ellenbogengelenksdysplasie (ED; Fehlbildung des Ellenbo-
gengelenks),

28)

(@2)

30)

- Isolierter Processus anconaeus (IPA; eine Auspragung von
ED),

- Fragmentierter Processus coronoideus medialis ulnae (FPC;
eine Auspragung von ED),

— Osteochondrose,

- Huftgelenksdysplasie (HD; Fehlbildung der Huftgelenks-
pfanne),

- Radius curvus (Wachstumsstérung des Unterarms),
— Umbilicalhernie (Nabelbruch),

- Dilatative Kardiomyopathie (DCM; Erkrankung des Herzmus-
kels),

- Persistierender Ductus arteriosus Botalli (PDA; angeborener
Herzfehlen),

- Ventrikelseptumdefekt (VSD; angeborener Herzfehler),

- Subaortenstenose (Verengung im Ausflusstrakt linke Herz-
kammer),

- Kryptorchismus (Lageanomalie des Hodens),
- Phimose (abnorme Verengung der Vorhautéffnung),

- Angeborene Ureterobstruktion (Verengung im Bereich Harn-
leiter),

- Palatoschisis (angeborene Gaumenspalte),

- Ektropium (auswartsgedrehtes Lid),

- Entropium (Roll-Lid),

— Cherry Eye (Nickhautdrisenvorfall),

- Collie Eye Anomalie (CEA; angeborene Augenerkrankung),

- Progressive Retinaatrophie (PRA; erblich bedingte Augen-
erkrankung),

- Portosystemischer Shunt (Lebershunt, Stérung der Leber-
durchblutung),

- Brachycephales Syndrom (Kurzképfigkeit),

- MDR1-Gendefekt (genetische Stérung des MDR1-Gens, das
fur die Produktion des Proteins P-Glykoprotein zustdndig
ist).

Wir leisten im Zusammenhang mit diesen Diagnosen nur, wenn
der erstmalige Zeitpunkt klinisch relevanter Symptome oder der
Diagnose nach Versicherungsbeginn liegt.

Hilfsmittel

Ein Hilfsmittel ist ein Gegenstand, der im Einzelfall erforderlich ist,
um durch ersetzende, unterstitzende oder entlastende Wirkung
den Erfolg einer Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden
Behinderung vorzubeugen oder eine Behinderung auszugleichen
(z. B. Halskragen, Orthesen, Gehhilfen, Tragevorrichtungen).

Wir Gbernehmen die Kosten fir Hilfsmittel, sofern sie veterindrme-
dizinisch notwendig und von einem Tierarzt verschrieben sind.

Far Hilfsmittel leisten wir bis zu einem Hochstbetrag von 250 EUR
fur alle Versicherungsfalle. Dieser maximale Erstattungsbetrag be-
zieht sich auf alle fir Sie und Ihr Tier geschlossenen Tier-Kranken-
oder Tier-OP Versicherungsvertrdge bei uns.
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Prothesen und Implantate

Eine Prothese ist ein kinstlich geschaffenes, funktionell &hnliches
Produkt, das eingesetzt wird, um GliedmaBen, Organe oder Organ-
teile zu ersetzen (z. B. Huftgelenk).

Ein Implantat ist ein dem Korper eingepflanztes Gewebe, Organ
bzw. Organteil oder anderes Material, auch mikroelektronisches
Gerat, das im Korper bestimmte Funktionen Gibernimmt.

Wir Gbernehmen die Kosten flr Prothesen und Implantate, sofern
sie veterindrmedizinisch notwendig und von einem Tierarzt ver-
schrieben sind.

Wir leisten im Anschluss an eine Operation auch fiir Goldakupunktur,
Goldimplantation oder Golddrahtimplantation, wenn diese durch

einen Tierarzt durchgefiihrt, angeordnet oder verschrieben werden.

Fir Prothesen und Implantate sowie Goldakupunktur, Goldimplan-
tation und Golddrahtimplantation leisten wir bis zu einem Hochst-
betrag von 500 EUR fiir alle Versicherungsfalle. Dieser maximale
Erstattungsbetrag bezieht sich auf alle fur Sie und Ihr Tier ge-
schlossenen Tier-Kranken- oder Tier-OP Versicherungsvertrage
bei uns.

Rucktrittskosten fiir den Nichtantritt einer Urlaubsreise

Wenn Sie eine Urlaubsreise nicht antreten, weil

- eine unfallbedingt erforderliche Operation des versicherten
Tiers durchgefiihrt werden muss und

- sich keine Ersatzperson um die Operationsdurchfiihrung und
Betreuung kiimmern kann und

- deshalb die gesamte Urlaubsreise durch Sie nicht angetre-
ten werden kann (bei Reisearrangements gilt der erstmalige
Urlaubsantritt),

Ubernehmen wir die vertraglich geschuldeten Riicktrittskosten der
Urlaubsreise. Wir leisten bis zu einer Hohe von 1.000 EUR je Versi-
cherungsfall. Versicherungsschutz besteht nur, soweit kein Ersatz
Uber einen anderen Vertrag (z. B. eine Reiserlicktrittsversicherung)
erlangt werden kann. Reiseabbruchkosten werden von uns nicht
Ubernommen.

Ricktransport aus dem Ausland

Wir erstatten lhnen die Kosten fiir den Transport des versicherten
Tiers an Ihren Heimatort, sofern

- eine veterindrmedizinisch erforderliche Operation durchge-
fihrt werden muss und

- diese Operation nicht im Ausland durchgefiihrt werden kann
und

- aufgrund der Dringlichkeit der Operation der vorlbergehen-
de Aufenthalt im Ausland (§ 1 Absatz 53 Satz 1) vorzeitig
beendet werden muss.

Die Entschadigung ist je Versicherungsfall auf 500 EUR begrenzt.

Wir leisten nur eine Entschadigung, soweit kein Ersatz Uber einen
anderen Vertrag erlangt werden kann.

Nicht versichert sind Kosten fiir die Betreuung des versicherten
Tiers wahrend der Ruiickreise.

Kosten fiir Einschldferung

Die Kosten fir das Einschlafern des versicherten Tiers iibernehmen
wir, wenn aufgrund einer unheilbaren Krankheit oder als Folge eines
Unfalls

- die Lebensqualitat Ihres Tiers stark eingeschrankt ist und

@37
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- eine Heilung aus veterindrmedizinischer Sicht nicht mehr
erreicht werden kann bzw. der Tierarzt Ihnen die Einschlafe-
rung empfiehlt.

Wartezeiten

Ihr Versicherungsschutz beginnt nach Ablauf der Wartezeit. Diese
startet mit dem im Versicherungsschein angegebenen Versiche-
rungsbeginn. Voraussetzung fiir den Versicherungsschutz ist, dass
Sie den ersten Beitrag unverzlglich nach dem Zeitpunkt des verein-
barten und im Versicherungsschein angegebenen Vertragsbeginns
zahlen.

Fir Versicherungsfille, die innerhalb der Wartezeit eintreten oder
beginnen, besteht kein Versicherungsschutz.

Wir vereinbaren eine allgemeine Wartezeit von 1 Monat ab Versi-
cherungsbeginn mit lhnen.

Bei Versicherungsfallen aufgrund von Unféllen besteht abweichend
zu § 1 Absatz 38 keine Wartezeit. Dies gilt aber nur, wenn die Ope-
ration ausschlieBlich und nachweislich auf das Unfallereignis zu-
rickzufthren ist.

Fir Versicherungsfélle aufgrund von besonderen Diagnosen oder
Erkrankungen gemaB § 1 Absatz 27 vereinbaren wir abweichend von
§1Absatz 38 eine Wartezeit von 6 Monaten ab Versicherungsbeginn
mit Ihnen. Dies gilt in diesem Zusammenhang abweichend von
§ 1 Absatz 39 auch fiir Versicherungsfalle aufgrund von Unfallen.

Fir Prothesen und Implantate sowie Goldakupunktur, Goldimplan-
tation und Golddrahtimplantation vereinbaren wir abweichend von
§ 1 Absatz 38 eine Wartezeit von 12 Monaten ab Versicherungsbe-
ginn mit Ihnen. Dies gilt in diesem Zusammenhang abweichend von
§ 1 Absatz 39 auch fiir Versicherungsfalle aufgrund von Unfallen.

Wenn die Krankheit, Fehlentwicklung oder Symptome fir eine be-
sondere Diagnose in der allgemeinen Wartezeit (§ 1 Absatz 38)
erkennbar in Erscheinung getreten sind und die Operation erst
nach Ablauf dieser Wartezeit begonnen oder fortgesetzt wird, be-
steht kein Versicherungsschutz.

Dies gilt auch fir Operationen, die in einem ursachlichen Zusam-
menhang zu Versicherungsfillen stehen, die in der allgemeinen
Wartezeit eingetreten sind oder begonnen haben.

Es besteht auch nach Ablauf der allgemeinen Wartezeit kein Ver-
sicherungsschutz, wenn die Diagnostik oder die operationsvor-
bereitenden Untersuchungen oder Behandlungen innerhalb der
Wartezeit erfolgt sind.

Anrechnung von Wartezeiten

Bestand fiir Sie und das versicherte Tier bereits ein Tier-Kranken-
oder Tier-OP Versicherungsvertrag bei uns und schlieBt der neue
Tier-OP Versicherungsvertrag ohne zeitliche Unterbrechung als
Folgeversicherung an diesen Vertrag an, werden die bereits abge-
laufenen Wartezeiten angerechnet. Dies gilt nur, soweit die Leistun-
gen des Vorvertrages den Leistungen des neuen Tier-OP Versiche-
rungsvertrages entsprechen. Die Wartezeit fir neu hinzukommende
Teile des Versicherungsschutzes beginnt ab dem Zeitpunkt des
Versicherungsbeginns des neuen Vertrages.

Wartezeiten werden nicht angerechnet fur Leistungsinhalte und
-umfénge, die im Rahmen des Vorversicherungsvertrags nicht von
uns versichert gewesen waren (z. B. aufgrund von Leistungsaus-
schllssen oder niedrigeren Erstattungssétzen).

Bei Erweiterung des Versicherungsschutzes durch den Abschluss
eines Zusatztarifs erfolgt keine Anrechnung der Wartezeiten. Es
gelten die Wartezeitregelungen gemaB § 1 Absatz 37 bis § 1 Ab-
satz 42 fur den hinzukommenden Teil des Versicherungsschutzes.
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Bis zu welcher Hohe leisten wir?

Wir erstatten die Kosten fur alle Versicherungsfalle pro Versiche-
rungsjahr in unbegrenzter Hohe (Jahreshochstentschadigung), so-
weit furr einzelne Leistungen gemaB § 1 Absatz 10 bis § 1 Absatz 36
keine Hochstbetrage vereinbart sind.

Selbstbeteiligung

Die Selbstbeteiligung legt fest, bis zu welcher Hohe Sie fir die in
jedem Versicherungsfall angefallenen Kosten fiir versicherte Leis-
tungen selbst aufkommen.

Falls vereinbart, beteiligen Sie sich pro Versicherungsfall mit einem
festgelegten Betrag an unserer Entschadigungsleistung (Selbstbe-
teiligung). Die Selbstbeteiligung kdnnen Sie Ihrem Versicherungs-

schein und den Nachtrdgen zum Versicherungsschein entnehmen.

Im Versicherungsfall ziehen wir die vereinbarte Selbstbeteiligung
von der Entschadigungssumme ab. Dadurch verringert sich der
Betrag, den wir auszahlen (Beispiel: Fiir einen Versicherungsfall
sind Leistungen in Hohe von 500 EUR erstattungsfahig. Bei einer
vereinbarten Selbstbeteiligung von 250 EUR zahlen wir maximal
250 EUR aus.).

Mehrwertsteuer

Wir erstatten die Mehrwertsteuer nur dann, wenn diese tatsachlich
angefallen ist. Sie wird nicht ersetzt, wenn Sie zum Vorsteuerabzug
berechtigt sind.

Wann wird die Entschddigung gezahlt?

Die Entschddigung wird fallig, wenn wir unsere Zahlungspflicht und
die Hohe der Leistung abschlieBend festgestellt haben.

Auf lhren ausdriicklichen Wunsch rechnen wir die von einem Tier-
arzt oder einer Tierklinik durchgefiihrten Leistungen direkt mit
diesem/dieser ab. Wir zahlen den aus diesem Vertrag ermittelten,
erstattungsfahigen Betrag in diesem Fall unmittelbar an die Tier-
arztpraxis oder die Tierklinik. Voraussetzung hierfir ist, dass Sie
uns eine von lhnen unterzeichnete schriftliche Abtretungserklarung
vorlegen.

Innovationsgarantie

Werden die dieser Tier-OP Versicherung Februar 2026 Premium
plus zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen ausschlieBlich
zu lhrem Vorteil verbessert, ohne einen Mehrbeitrag zu erheben,
so gelten die neuen Versicherungsbedingungen mit sofortiger Wir-
kung fur diesen Vertrag.

Voraussetzung ist, dass die verbesserten Leistungsinhalte ohne
Mehrbeitrag bei kinftigen Versicherungsvertragen der Tier-OP
Versicherung Februar 2026 Premium plus mitversichert sind. Die
Verbesserung wird mit Einfilhrung neuer Bedingungen auch fir
diesen Vertrag sofort wirksam.

Wo besteht Versicherungsschutz?

Wir gewahren Versicherungsschutz in der Bundesrepublik Deutsch-
land.

Dariber hinaus gewahren wir wahrend eines voriibergehenden Auf-
enthaltes im Ausland jeweils bis zu 12 Monate ab Ausreisedatum
Versicherungsschutz weltweit. Bei einer Operation im Ausland ist
eine Erstattung auf die in Deutschland geltende Gebiihrenordnung
flr Tierdrzte (GOT) begrenzt. Fur die Prifung des Versicherungs-
falls ist auf unser Verlangen eine Tierarztrechnung in englischer
Sprache vorzulegen.

Wir gewdhren keinen Versicherungsschutz, wenn der Auslandsauf-

enthalt einzig dem Zweck der Behandlung oder Operation dient.

Was ist nicht versichert?

Fir bestimmte Ereignisse kdnnen wir keine oder nur eingeschrankt
Leistungen erbringen. In den folgenden Absé&tzen beschreiben wir,
welche Ausschlisse oder Einschrankungen vom Versicherungs-
schutz es in lhrem Versicherungsvertrag gibt.

(54) Nicht versichert sind Operationen, die bereits bei Antragstellung

bekannt, begonnen, angeraten oder erforderlich waren.

(55) Nicht versichert sind Operationen, die aufgrund von Krankheiten,

Unfallen oder Fehlentwicklungen notwendig werden, wenn

a) lhnen bei Antragstellung Anzeichen oder Umsténde bekannt
waren oder hatten bekannt sein kdnnen, die auf eine solche
Erkrankung, Verletzung oder Fehlentwicklung hindeuten (z.
B. auffalliges Hinken oder Schwierigkeiten beim Aufstehen)
oder

b.

N

Ihnen das Vorliegen von Symptomen einer unbekannten Ur-
sache bekannt war, die sich nach Antragstellung als Krank-
heit, Unfall oder Fehlentwicklung herausstellt (z. B. Erbrechen
und Appetitlosigkeit als Symptome einer Nierenerkrankung)

C

~

die Wartezeiten gemaB § 1 Absatz 38 bis § 1 Absatz 42 noch
nicht abgelaufen sind.

(56) Nicht versichert sind Operationen, die der Herstellung des jeweili-

gen Rassestandards dienen oder dsthetischen bzw. kosmetischen
Charakter haben.

(57) Nicht versichert sind Operationen an Z&hnen und Zahnwurzeln, bei

(58)

Kieferfrakturen und Kieferanomalien lhres Tiers.
Nicht versichert sind auch

a) Zahnersatz, Zahnprothesen, Zahnimplantate und Uberkro-
nungen,

b) Zahnextraktionen,
¢) Zahnfillungen,

d) Zahnfleischersatz (Gingivoplastik).

(59) Nicht versichert sind Operationen, die im Zusammenhang mit

a) einer Hunde- oder Katzenzucht (auch zuchthygienische
MaBnahmen),

b) dem Fortpflanzungsprozess,

c) der Trachtigkeit oder Scheintrachtigkeit (auch zur Verhin-
derung immer wiederkehrender Scheintrachtigkeit) oder

d) physiologisch ablaufenden Geburten
stehen.

Ein Kaiserschnitt stellt abweichend hierzu einen Versicherungsfall
im Sinne von § 1 Absatz 7 dar und wird von diesem Ausschluss
nicht erfasst, wenn dieser wegen Komplikationen bei der Geburt
veterindrmedizinisch notwendig ist.

(60) Wenn lhr Tier keine nachgewiesene Immunisierung hat, sind Ope-

rationen aufgrund einer der nachfolgenden Krankheiten nicht ver-
sichert:

a) Hepatitis,

b) Katzenleukose/Katzenleukdmie,
c) Katzenschnupfen,

d) Leptospirose,

e) Panleukopenie (Katzenseuche),
f) Parvovirose,

g) Staupe,
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h) Tollwut,
i) Zwingerhusten.

Nicht versichert sind Operationen von Krankheiten, Unféllen und
Fehlentwicklungen, die Sie oder die in hduslicher Gemeinschaft
lebenden Personen oder Familienangehérige, vorsatzlich herbeige-
fuhrt haben. Ist die Herbeiflihrung des Schadens durch ein rechts-
kraftiges Strafurteil wegen Vorsatz festgestellt, so gilt die vorsatz-
liche Herbeiftihrung des Schadens als bewiesen.

Nicht versichert sind zudem Operationen aufgrund von Krankhei-
ten, Unféllen und Fehlentwicklungen, wenn Sie oder die in hausli-
cher Gemeinschaft lebenden Personen, einen Anspruch arglistig
erhoben haben.

Nicht versichert sind die nachstehenden Leistungen oder Kosten:

~

a) Ergdnzungsfuttermittel, Vitamin- und Mineralstoffpraparate,

Diatfutter, probiotische Mittel,

b

v

Fellpflege,

~

¢) Modulator-, Fell- und Hautpflegeprodukte,

d

~

Erstellung eines EU-Heimtierausweises

~

e) Erstellung von Gesundheitszeugnissen, Gutachten oder

sonstigen Bescheinigungen,

f

~

psychotherapeutische Behandlungen, Behandlungen von
Verhaltensauffalligkeiten und Verhaltenstherapie,

g) regenerative Therapien (z. B. IRAP, PRP, ACP, Stammzellen-
Therapie, Hyaluronsaure-Therapie),

h

<

Pflegemittel,

<

Transportkosten Gber den Umfang von § 1 Absatz 34 hinaus,

j) Wege- und Verweilgeld, Reisekosten des Tierarztes sowie
Fahrtkosten fir Hausbesuche,

k

<~

tierarztliche Zweitmeinungen
OP-Diagnose,

ohne Vorliegen einer

I) Leih- und Mietgeblhren,

m

<

Gerategebihren.

Nicht versichert sind Operationen, sofern deren Ursachen wahrend
einer Unterbrechung des Versicherungsschutzes auftreten.

Fir Operationen, die nicht durch einen Tierarzt vorgenommen wer-
den, besteht kein Versicherungsschutz. Fur einzelne Leistungen
sind abweichende Regelungen unter § 1 Absatz 13 bis § 1 Absatz 36
vereinbart.

Nicht versichert sind Routine-, Vorsorge- oder freiwillige Untersu-
chungen und Behandlungen.

Nicht versichert sind Leistungen, die Sie als Versicherungsnehmer
oder |hr Ehe- /Lebenspartner (auch in nichtehelicher Lebensge-
meinschaft) in der Eigenschaft als Tierarzt, Physiotherapeut, Os-
teopath oder Heilpraktiker an dem mit diesem Vertrag versicherten
Tier erbringen.

Nicht versichert sind Operationen, Behandlungen und Diagnostik,
wenn das versicherte Tier als Begleitung bei der Ausibung von
Wettkampfsport oder Extremsportarten eingesetzt wird. Ausge-
nommen sind Hunde in ihrer Funktion als Assistenzhund.

Nicht versichert sind Operationen, Behandlungen und Diagnos-
tik aufgrund von Krankheiten, Unféllen oder Fehlentwicklungen
durch bzw. infolge von Krieg, kriegsdhnlichen Ereignissen, Burger-
krieg, Revolution, Rebellion, Aufstand, hoheitliche Eingriffe, innere

(D)

70)

§2

m

@

Unruhen, Streik, Aussperrung, Erdbeben, Uberschwemmung, Kern-
energie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen eintreten.

Das gilt ohne Berticksichtigung mitwirkender Ursachen.

Behandlungen und Kosten, die im Zusammenhang mit offiziell von
den zustandigen Behorden oder internationalen Organisationen
(z. B. WHO, WOAH) ausgerufenen Epidemien oder Pandemien ste-
hen, sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Dies umfasst
sowohl direkte als auch indirekte Folgen solcher Ereignisse, ein-
schlieBlich praventiver MaBnahmen, Quarantanekosten oder Be-
handlungen von Krankheiten, die durch diese Ereignisse verursacht
wurden.

Zweckabschliisse

Wir leisten nicht fir Zweckabschliisse.

Ein Zweckabschluss liegt vor, wenn Sie den Versicherungsvertrag
zu einem Zeitpunkt geschlossen haben, an dem die Notwendigkeit
einer veterinarmedizinischen Behandlung bereits absehbar war und

Ihnen dies bei Abschluss des Vertrags bekannt war oder Ihnen bei
sorgféltiger Betrachtung der Umstande hatte bekannt sein kénnen.

Zusatztarif Zahn

Den Zusatztarif Zahn kdnnen Sie nur zusammen mit einer Tier-OP
Versicherung Februar 2026 Premium plus vereinbaren. Wird der
Hauptvertrag durch Kiindigung, Ricktritt oder einen sonstigen
Grund beendet, so endet auch der Zusatztarif Zahn zu diesem
Termin.

Versicherungsschutz besteht, sofern der Zusatztarif Zahn im Ver-
sicherungsschein oder im Nachtrag zum Versicherungsschein be-
statigt ist. Falls nachstehend keine anderweitige Regelung erfolgt,
gelten die Regelungen der Tier-OP Versicherung Februar 2026
Premium plus auch fir diesen Zusatztarif.

Was gilt als Versicherungsfall?

Ein Versicherungsfall liegt zuséatzlich zu § 1 Absatz 7 sowie abwei-
chend zu § 1 Absatz 57 und § 1 Absatz 58 auch dann vor, wenn eine
veterindrmedizinisch notwendige

- Korrektur von Zahn- und Kieferanomalien (z. B. persistieren-
de Milchcanini, Zahnfehlstellungen, Einschleiftherapie),

— Zahnextraktion,
- Waurzelbehandlung,
— Waurzelspitzenresektion,
- Zahnfllung,
- Versorgung einer Kieferfraktur,
- Zahnfreilegung,
- Zahnfleischentfernung (z. B. Gingivektomie, Epuliden) oder
- Entfernung einer Zahnfistel
vorgenommen wird.

Fir die Zuordnung des Versicherungsfalls zu einem Versicherungs-
jahr ist der Tag der Leistungserbringung maBgeblich.

Was leisten wir im Versicherungsfall?

Wir Gbernehmen fiir Versicherungsfalle gemaB § 2 Absatz 1 zusatz-
lich zu den Leistungen gemaB § 1 Absatz 10 bis § 1 Absatz 36 die
Kosten gemaf § 2 Absatz 3 bis § 2 Absatz 5.

Voraussetzung fir die Ersatzpflicht dieser Kosten ist, dass die Leis-
tungen nach dem in Deutschland aktuellen und allgemein aner-
kannten Stand der veterinarmedizinischen Wissenschaft erbracht
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wurden. Dariber hinaus mussen die Leistungen veterindarmedizi-
nisch notwendig, zweckmé&Big, angemessen und verhéaltnismaBig
sowie tatsachlich angefallen sein.

Zahnersatz und Uberkronungen

Wir erstatten fiir Versicherungsfalle gemaB § 2 Absatz 1 die Kosten
fir medizinisch notwendigen Zahnersatz und Uberkronungen.

Kieferorthopédische Apparate

Wir erstatten fiir Versicherungsfalle gemaB § 2 Absatz 1 die Kosten
fir medizinisch notwendige kieferorthopadische Apparate (z. B.
Zahnspangen, Dehnschrauben, Aufbissschienen und Metallbégen).

Zahnreinigung

Die Kosten firr eine Zahnreinigung oder Zahnsteinentfernung tber-
nehmen wir im Rahmen des Zusatztarifs Zahn nur, wenn diese
im Zusammenhang mit einem in diesem Zusatztarif versicherten
Versicherungsfall durchgefiihrt wird. Voraussetzung ist, dass die
Zahnreinigung oder Zahnsteinentfernung medizinisch notwendig
ist.

Wartezeiten

Wir vereinbaren eine Wartezeit von 1 Monat ab Versicherungsbe-
ginn mit lhnen.

Bei Versicherungsfallen aufgrund von Unfallen besteht abweichend
zu § 2 Absatz 6 keine Wartezeit. Dies gilt aber nur, wenn die Be-
handlung ausschlieBlich und nachweislich auf das Unfallereignis
zurlckzufihren ist.

Bis zu welcher Hohe leisten wir?

Falls im Versicherungsschein, seinen Nachtragen oder in diesen
Bedingungen nicht ausdricklich etwas anderes bestimmt ist, um-
fassen die zur Tier-OP Versicherung Februar 2026 Premium plus
vereinbarten Jahreshéchstentschadigungen und die ggf. verein-
barte Selbstbeteiligung auch diesen Zusatztarif.

Es geltend die Regelungen geméaB § 1 Absatz 45 sowie § 1 Absatz 46
bis § 1 Absatz 47.

Wo besteht Versicherungsschutz?
Es gelten die Regelungen gemaB § 1 Absatz 52 bis § 1 Absatz 53.

Was ist nicht versichert?

Nicht versichert sind Diagnostik und Behandlungen, die nicht einem
Versicherungsfall gemaB § 2 Absatz 1 entsprechen.

Nicht versichert ist Zahnfleischersatz (Gingivoplastik).

Nicht versichert sind Diagnostik, Operationen und Behandlungen,
die bereits bei Antragstellung bekannt, begonnen, angeraten oder
erforderlich waren.

Nicht versichert sind Diagnostik, Operationen und Behandlungen,
die aufgrund von Krankheiten, Unfallen oder Fehlentwicklungen
notwendig werden, wenn

a) lhnen bei Antragstellung Anzeichen oder Umstande bekannt
waren oder hatten bekannt sein kdnnen, die auf eine solche

Erkrankung, Verletzung oder Fehlentwicklung hindeuten (z.

B. lockere Z&hne) oder

b) Ihnen das Vorliegen von Symptomen einer unbekannten Ur-
sache bekannt war, die sich nach Antragstellung als Krank-
heit, Unfall oder Fehlentwicklung herausstellt (z. B. Appetit-
losigkeit).

Nicht versichert sind Operationen, die der Herstellung des jeweili-
gen Rassestandards dienen oder asthetischen bzw. kosmetischen
Charakter haben.

(14) Es geltend dariber hinaus die in § 1 Absatz 54 bis § 1 Absatz 70
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genannten Leistungsausschlisse, soweit die Leistung mit diesem
Zusatztarif Zahn nicht ausdricklich versichert ist.

Zusatztarif Tier Assistance

Den Zusatztarif Tier Assistance kénnen Sie nur zusammen mit ei-
ner Tier-OP Versicherung Februar 2026 Premium plus vereinbaren.
Wird der Hauptvertrag durch Kiindigung, Riicktritt oder einen sons-
tigen Grund beendet, so endet auch der Zusatztarif Tier Assistance
zu diesem Termin.

Versicherungsschutz besteht, sofern der Zusatztarif Tier Assistance
im Versicherungsschein oder im Nachtrag zum Versicherungsschein
bestatigt ist. Falls nachstehend keine anderweitige Regelung erfolgt,
geltend die Regelungen der Tier-OP Versicherung Februar 2026
Premium plus auch fir diesen Zusatztarif.

Was gilt als Versicherungsfall?

Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn die Voraussetzungen fir Leis-
tungen gemaB § 3 Absatz 2 bis § 3 Absatz 16 vorliegen und Sie den
Anspruch auf diese Leistungen uns gegeniiber geltend machen.

Was leisten wir im Versicherungsfall?

Wir erbringen durch einen von uns beauftragten Dienstleister die
in § 3 Absatz 2 bis § 3 Absatz 16 genannten Leistungen. Die Er-
bringung der Assistance-Leistungen ist abhdngig von der lokalen
Verfligbarkeit und den 6rtlichen Gegebenheiten. Die Erstattung der
versicherten Kosten kann nur bei Vorlage einer ordnungsgemaBen
Rechnung vorgenommen werden.

Bei Betreuungsnotstand fiir das Tier: Vermittlung Tierpension
oder “Gassi”-Service

Wir benennen lhnen Tierpensionen oder Betreuungsmdoglichkeiten
fur lhr Tier in Ihrer N&dhe und vermitteln bei Bedarf die Unterbrin-
gung des versicherten Tiers in einer Tierpension. Wir iibernehmen
die anfallenden Kosten fiir die Unterbringung fir bis zu 28 Tage
je Versicherungsfall, hochstens jedoch 1.500 EUR je Kalenderjahr.
Wenn Sie keine Unterbringung des versicherten Tiers wiinschen,
benennen wir lhnen einen Dienstleister fur das tagliche Ausfiihren
Ihres versicherten Hundes bzw. einen taglichen Fitterungsdienst
der Katze und Gbernehmen die entstehenden Kosten fir bis zu 2
Stunden taglich fur einen Zeitraum von bis zu 28 Tagen je Versi-
cherungsfall, hdchstens jedoch 500 EUR je Kalenderjahr.

Die Leistung setzt voraus, dass Sie aufgrund eines stationéren
Aufenthalts in einem Krankenhaus oder einer Rehabilitationsein-
richtung oder infolge Krankheit oder Unfall nicht in der Lage sind,
sich um das versicherte Tier zu kiimmern.

Wir leisten nicht, wenn der stationare Aufenthalt in einem Kranken-
haus oder einer Rehabilitationseinrichtung bereits bei Abschluss
dieses Zusatztarifes geplant oder bekannt gewesen ist. Wir leisten
auch nicht, wenn zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Zusatz-
tarifs bereits eine Erkrankung bekannt war oder ein Unfall vorlag.

Bei Betreuungsnotstand fiir das Tier: Ubernahme des Einkaufs

Wir vermitteln Ihnen einen Dienstleister fur den Einkauf von Le-
bensmitteln und Gegenstanden des tdglichen Bedarfs (einschlieB-
lich Unterbringung der besorgten Gegenstande), Besorgung von
Rezepten oder Medikamenten in einer Apotheke sowie die Beschaf-
fung und Lieferung von Tierfutter und notwendigen Medikamenten
fur das versicherte Tier.

Die Dienstleistung wird einmal wochentlich fir einen Zeitraum von
bis zu 28 Tagen je Versicherungsfall erbracht. Alternativ iberneh-
men wir die Versandkosten eines entsprechenden Online-Handlers.
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Kosten fur die Einkaufe, Medikamente und Tierfutter werden nicht
bernommen.

Voraussetzung fir die Leistung ist, dass Sie aufgrund eines statio-
naren Aufenthalts in einem Krankenhaus oder einer Rehabilitati-
onseinrichtung oder infolge Krankheit oder Unfall nicht in der Lage
sind, sich um das versicherte Tier zu kimmern.

Wir leisten nicht, wenn der stationare Aufenthalt in einem Kranken-
haus oder einer Rehabilitationseinrichtung bereits bei Abschluss
dieses Zusatztarifes geplant oder bekannt gewesen ist. Wir leisten
auch nicht, wenn zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Zusatzta-
rifs bereits eine Erkrankung bekannt war oder ein Unfall vorlag.

Tierbetreuung an besonderen Tagen (Umzug, Hochzeit, Trauer-
fall)

Konnen Sie sich infolge eines Umzugs, lhrer Hochzeit oder eines
Trauerfalls nicht um Ihr versichertes Tier kiimmern, benennen wir
lhnen Tierpensionen oder Tierbetreuungsmaoglichkeiten in lhrer
Néahe und vermitteln bei Bedarf die Unterbringung lhres versicher-
ten Tiers in einer Tierpension. Wir Gibernehmen die anfallenden
Kosten fir die Unterbringung bis hochstens 50 EUR je Kalender-
jahr.

Wir leisten nicht, wenn das Ereignis bereits bei Abschluss dieses
Zusatztarifes geplant oder bekannt gewesen ist.

Erstattung von Fahrtkosten

Ist das versicherte Tier akut erkrankt oder verunfallt, vermitteln wir
einen krankheits- oder notfallbedingten Transport des versicherten
Tiers per Tierambulanz (abhéngig von der 6rtlichen Verfugbarkeit)
oder wir erstatten die Kosten fiir ein Taxi zu einem Tierarzt oder
einer Tierklinik. Die anfallenden Kosten fir den Transport (Hin-
und Ruickfahrt) Gbernehmen wir abweichend zu § 1 Absatz 62 i) bis
zu einer Hohe von 100 EUR je Versicherungsfall. Als Alternative
dazu Gbernehmen wir abweichend zu § 1 Absatz 62 j) die Fahrt-
kosten eines mobilen Tierarztes bis zu einer Hoéhe von 100 EUR je
Versicherungsfall.

Anfallende tierdrztliche Behandlungskosten werden im Rahmen
des Zusatztarifs Tier Assistance nicht tbernommen.

Wir vermitteln hnen den Transport Ihres Tiers, wenn zur Nachsorge
nach einem Unfall oder bei einer Erkrankung regelméaBige Tierarzt-
besuche notwendig sind. Die anfallenden Kosten tibernehmen wir
fur bis zu 28 Tage je Versicherungsfall, hdchstens jedoch 200 EUR.

Schlichtungsgeschenk fiir geschadigte Dritte

Wenn |hr versichertes Tier Personen oder deren Sachen innerhalb
lhres haduslichen Umfelds (z. B. Postbote oder Besucher) gescha-
digt hat (z. B. Verletzung oder Besch&digung/Verschmutzung der
Bekleidung), unterbreiten wir Ihnen Vorschlage zur konfliktfreien
Streitbeilegung und Gbernehmen die Kosten fir ein Schlichtungs-
geschenk in Hohe von 25 EUR je Kalenderjahr.

Serviceleistungen

Wir unterstitzen Sie bei verschiedenen Anldssen und erbringen bei
Bedarf die nachfolgend aufgefiihrten Serviceleistungen. Fir diese
Serviceleistungen tibernehmen wir keine Kosten.

Wir nennen und vermitteln lhnen Tierpensionen oder Tierbetreu-
ungsmdglichkeiten zur Unterbringung lhres Tiers in lhrer Wohnort-
ndhe, wenn Sie ohne |hr Tier verreisen und die gewohnte Unterbrin-
gung nicht zur Verfiigung steht. Die Kosten fiir die Unterbringung
selbst werden nicht Gbernommen.

Wir unterstitzen Sie bei Recherchen und nennen Ihnen Tierdrzte
und Tierkliniken in der Nahe Ihres Wohnortes oder bei Reisen in
Deutschland oder dem europdischen Ausland. Europdisches Aus-
land meint in diesem Zusammenhang das geografische Europa
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mit den Anliegerstaaten des Mittelmeers, den kanarischen Inseln,
Madeira und den Azoren.

Wir helfen lhnen bei der Suche nach Tierarzten und Tierkliniken in
Deutschland, die folgende spezielle Leistungen anbieten:

Physiotherapie,

— Homdopathie und Akupunktur,

Chiropraktik und Allergiebehandlung,

Lasertherapie.

Bei Auslandsreisen informieren wir Sie tiber die fir Ihr Tier gelten-
den allgemeinen Einreise- und Impfbestimmungen des jeweiligen
Reiselandes sowie ggf. iber bestehende Auflagen fir die Wieder-
einreise nach Deutschland.

Waurde |hr versichertes Tier gestohlen oder ist es entlaufen, unter-
stltzen wir Sie bei seinem Wiederauffinden mit hilfreichen Infor-
mationen. Damit Sie im akuten Fall schnell MaBnahmen ergreifen
konnen, stellen wir lhnen auf Wunsch Checklisten zur Verfligung,
die Sie bei den notwendigen Schritten unterstitzen.

Rechtliche Beratung

In folgenden Fallen vermitteln wir Ihnen eine telefonische Rechts-
beratung und tibernehmen dafir die Kosten:

- Das versicherte Tier hat eine andere Person oder deren Sa-
chen geschadigt (Verletzung der Person oder Sachbescha-
digung, z. B. Beschadigung von Kleidung).

- Sie haben wegen des versicherten Tiers kleinere behérdliche
oder steuerliche Anliegen oder bendtigen Rat bei Problemen,
z. B. mit dem Tierarzt oder dem Ziichter.

Tod des Tiers

Verstirbt |hr Tier, Ubernehmen wir die Recherche und vermitteln
Ihnen einen Tierbestatter.

Falls Sie es wiinschen, organisieren wir im Fall des Versterbens
des versicherten Tiers fir Sie den Kontakt zu einem Psychologen
mit Online-Sprechstunde und (ibernehmen die anfallenden Kosten
fur bis zu 2 psychologische Beratungen je Kalenderjahr, héchstens
jedoch 100 EUR je Kalenderjahr.

Nehmen Sie eine der Leistungen gemaB § 3 Absatz 14 oder § 3 Ab-
satz 15 in Anspruch, beteiligen wir uns an den Tierbeseitigungs-
kosten beim Tierarzt oder Bestattungs-/Kremierungskosten mit
einem Betrag in Hohe von maximal 50 EUR nach Vorlage eines
entsprechenden Kostennachweises.

Wartezeit

Fur den Zusatztarif Tier Assistance sind keine Wartezeiten zu be-
achten.

Wo besteht Versicherungsschutz?

Wir gewahren Versicherungsschutz in der Bundesrepublik Deutsch-
land, sofern in den einzelnen Leistungen nicht etwas anderes be-
stimmt ist.

Was ist nicht versichert?

Es gelten die Ausschlisse geméaB § 1 Absatz 54 bis § 1 Absatz 70
mit Ausnahme von § 1 Absatz 62 i) und § 1 Absatz 62 j), soweit
durch diesen Zusatztarif Versicherungsschutz gewéhrt wird.

Wir erbringen im Zusatztarif Tier Assistance keine Leistungen im
Zusammenhang mit

a) der Erstellung von Gesundheitszeugnissen und Gutachten,
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b) Schaden, die Sie bzw. ein Familienangehoriger vorsatzlich
herbeigefiihrt haben bzw. fir die Sie einen Anspruch arglistig
erhoben haben,

¢) Operationen von Krankheiten oder Unféllen, die durch Erd-
beben, Uberschwemmungen und Kernenergie entstehen,

d) Krankheiten, die infolge von Epidemien oder Pandemien ent-
stehen,

e) wissenschaftlich nicht anerkannten Diagnose- und Thera-
piemaBnahmen.

Wann endet der Zusatztarif Tier Assistance?

Endet der Hauptvertrag durch Kiindigung, Rickfritt oder einen
sonstigen Grund, so endet auch der Zusatztarif Tier Assistance zu
diesem Termin.

Dartiiber hinaus geltend fir diesen Zusatztarif Tier Assistance die
Regelungen gemaB § 12 Absatz 1 bis § 12 Absatz 16 mit Ausnahme
von § 12 Absatz 9.

Rechte und Pflichten

Vorvertragliche Anzeigepflicht
Was bedeutet die Anzeigepflicht bis zum Vertragsschluss?

Sie haben bis zur Abgabe lhrer Vertragserkldrung uns alle lhnen
bekannten Gefahrumstande anzuzeigen, nach denen wir in Text-
form (z. B. E-Mail oder Brief) gefragt haben und die fir unseren
Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten In-
halt zu schlieBen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann, wenn wir
Ihnen nach lhrer Vertragserkldrung, aber vor der Vertragsannahme
Fragen nach gefahrerheblichen Umsténden in Textform stellen.

Wird der Vertrag von einem Vertreter von lhnen geschlossen, so
sind bei der Anwendung von § 4 Absatz 1und § 4 Absatz 3 bis
§ 4 Absatz 15 sowohl die Kenntnis und die Arglist lhres Vertreters
als auch Ihre Kenntnis und Ihre Arglist zu bericksichtigen.

Sie kénnen sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsatzlich
oder grob fahrlassig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder
Ihrem Vertreter noch lhnen Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur
Last fallt.

Welche Folgen hat die Verletzung der vorvertraglichen Anzeige-
pflicht?
Ricktritt

Verletzen Sie die Anzeigepflicht nach § 4 Absatz 1, kdnnen wir vom
Vertrag zurlicktreten. Im Fall des Rucktritts besteht auch fiur die
Vergangenheit kein Versicherungsschutz.

Wir haben jedoch kein Riicktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass
Sie die unrichtigen oder unvollstandigen Angaben weder vorsatz-
lich noch grob fahrlassig gemacht haben.

Unser Ruicktrittsrecht wegen grob fahrlassiger Verletzung der An-
zeigepflicht besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstande zu gleichen
oder anderen Bedingungen geschlossen hatten.

Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurtick, bleibt der
Versicherungsschutz bestehen, wenn Sie nachweisen, dass der un-
vollstandig oder unrichtig angezeigte Umstand weder fir den Ein-
tritt noch die Feststellung des Versicherungsfalls noch fiir die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursachlich war. Auch
in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie die
Anzeigepflicht arglistig verletzt haben.
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Im Fall des Ruicktritts haben Sie keinen Versicherungsschutz.

Wenn wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurticktreten bleibt
unsere Leistungspflicht nur bestehen, wenn sich die Verletzung der
Anzeigepflicht auf einen gefahrerheblichen Umstand bezieht, der
weder fir den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls
noch fiir die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht
ursachlich war.

Verletzen Sie die Anzeigepflicht arglistig, entfallt unsere Leistungs-
pflicht.

Kiindigung

Verletzen Sie lhre Anzeigepflicht nach § 4 Absatz 1 einfach fahr-
I&ssig oder schuldlos, kénnen wir unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat den Vertrag kiindigen.

Unser Klndigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen,
dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stdnde zu gleichen oder anderen Bedingungen geschlossen hétten.

Vertragsanderung

Haben Sie lhre Anzeigepflicht nach § 4 Absatz 1 nicht vorsatz-
lich oder grob fahrlassig verletzt und hatten wir bei Kenntnis der
nicht angezeigten Gefahrumstande den Vertrag auch zu anderen
Bedingungen (z. B. hoherer Beitrag oder eingeschrénkter Versiche-
rungsschutz) geschlossen, so werden die anderen Bedingungen
auf unser Verlangen rickwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer
von lhnen unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen
Bedingungen ab dem laufenden Versicherungsjahr Vertragsbe-
standteil.

Erhoht sich durch eine Vertragsdnderung der Beitrag um mehr
als 10 % oder schlieBen wir die Gefahrabsicherung fir den nicht
angezeigten Umstand aus, so kénnen Sie den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung von uns ohne Einhaltung
einer Frist kiindigen. In dieser Mitteilung muissen wir Sie auf Ihr
Kundigungsrecht hinweisen.

Ausiibung unserer Rechte

Unser Recht zum Rucktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsande-
rung missen wir innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen.
Dabei haben wir die Umstande anzugeben, auf die wir unsere Erkl&-
rung sttzen. Zur Begriindung kénnen wir innerhalb eines Monats
nachtrdglich weitere Umstande angeben.

Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der
Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstédnde Kenntnis erlangt
haben, die das von uns jeweils geltend gemachte Recht begriinden.

Das Recht zum Rucktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsande-
rung steht uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung
in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) auf die Folgen der Verletzung
der Anzeigepflicht hingewiesen haben.

Wir kénnen uns auf unser Recht zum Rucktritt, zur Kiindigung oder
zur Vertragsanderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeig-
ten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Tauschung anzufechten,
bleibt bestehen.

Unser Recht zum Rucktritt, zur Kiindigung und zur Vertragsan-
derung erlischt mit Ablauf von fuinf Jahren nach Vertragsschluss.
Diese Rechte erléschen nicht fiir Versicherungsfalle, die vor Ablauf
dieser Frist eingetreten sind. Die Frist betragt zehn Jahre, wenn
Sie oder Ihr Vertreter die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglistig
verletzt haben.
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Anfechtung

Wir kénnen den Vertrag auch anfechten, falls unsere Entscheidung
zur Annahme des Vertrags durch unrichtige oder unvollstandige
Angaben (z. B. Alter lhres Tiers, bestehende Krankheiten) bewusst
und gewollt beeinflusst worden ist.

Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil des Beitrags zu, der der
bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklarung abgelaufenen
Vertragszeit entspricht.

Erweiterung des Versicherungsschutzes

Die Regelungen gemaB Ziffern § 4 Absatz 3 bis § 4 Absatz 15
gelten entsprechend, sofern der Versicherungsschutz nachtréglich
erweitert wird und deshalb eine erneute Risikopriifung erforderlich
ist.

Weitere Pflichten
Veranderung des versicherten Risikos

Sie haben uns nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Ande-
rungen des versicherten Risikos gegenuber den friiheren Angaben
eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hin-
weis auf der Beitragsrechnung oder beim nachsten Abbuchungs-
hinweis erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach
Zugang der Aufforderung zu machen und auf unseren Wunsch
nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zu unserem Nachteil kon-
nen wir von Ihnen eine Vertragsstrafe in dreifacher Hohe des fest-
gestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn
Sie beweisen, dass Sie an der Unrichtigkeit der Angaben kein Ver-
schulden trifft.

Aufgrund Ihrer Anderungsmitteilung oder sonstiger Feststellungen
wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veranderung berichtigt
(Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch
erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung bei uns.

Unterlassen Sie die rechtzeitige Mitteilung, kdnnen wir fir den
Zeitraum, fir den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung
in Hohe des fir diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten
Beitrags verlangen. Werden die Angaben nachtraglich gemacht,
findet eine Beitragsregulierung statt. Ein von lhnen zu viel gezahlter
Beitrag wird nur zuriickerstattet, wenn die Angaben innerhalb von
zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhéhten Beitrags
erfolgten.

Pflichten vor Eintritt des Versicherungsfalls

Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die Sie vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalls zu erfillen haben, sind:

a) die Einhaltung aller gesetzlichen, behérdlichen sowie ver-
traglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften.

b) mdogliche und zumutbare MaBnahmen, um Krankheiten und
Unfalle des versicherten Tiers zu vermeiden (beispielsweise
tierschutz-, tierart- und rassegerechte Unterbringung sowie
Versorgung des Hundes oder der Katze).

¢) die Mitteilung an uns (ber eine neue oder gednderte Chip-
nummer als Identifikationsmerkmal des versicherten Tiers.

d) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Ob-
liegenheiten.

Pflichten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls
Sie haben nach Moglichkeit fiir die Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen.

Sie haben uns die Gelegenheit zu geben, Feststellungen tiber Grund
und Hohe der Kosten zu treffen.
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Dazu sind Sie verpflichtet, uns, soweit Ihnen méglich, unverziglich
jede Auskunft in Textform zu erteilen, die zur Feststellung des
Versicherungsfalls oder des Umfanges unserer Leistungspflicht
erforderlich ist sowie jede Untersuchung tiber Ursache und Hohe
des Schadens und Uber den Umfang der Entschadigungspflicht zu
gestatten.

Sie haben

a) die Kosten durch Vorlage der Rechnung des Tierarztes, aus
der Folgendes ersichtlich ist, nachzuweisen:

- das Datum der erbrachten Leistung,

- den Namen und die Identifikationsnummer (Chipnum-
mer) des Tiers, sofern vorhanden,

- die Diagnose/der Befund inkl. Datum des Erstkontak-
tes mit dem Tierarzt in Bezug auf den gemeldeten
Schadenfall,

- die berechnete Leistung unter Angabe der Einzelposi-
tionen mit entsprechenden Preisen sowie der Anga-
be der in der Geblihrenordnung daflr vorgesehenen
Kennziffer (entfallt bei Rechnungsvorlagen aus dem
Ausland oder Abrechnungen auBerhalb der GOT),

- die Kosten flr Verbrauchsmaterial und Medikamente,

- den Rechnungsbetrag sowie die ausgewiesene Mehr-
wertsteuer.

b) uns die Kostenbelege unverziiglich innerhalb von drei Mo-
naten nach Rechnungsstellung einzureichen;

¢) Schéden durch strafbare Handlungen gegen das versicherte
Tier unverziglich der Polizei anzuzeigen;

d) von uns angeforderte Belege unverziiglich beizubringen, de-
ren Beschaffung lhnen billigerweise zugemutet werden kann.

Steht das Recht auf unsere vertragliche Leistung einem anderen
als Ihnen zu, so hat dieser die Obliegenheiten nach § 5 Absatz 5
bis § 5 Absatz 7 ebenfalls zu erfiillen — soweit ihm dies nach den
tatsdchlichen und rechtlichen Umstanden moglich ist.

Welche Folgen hat eine Pflichtverletzung?

Verletzen Sie vorsatzlich oder grob fahrlassig eine Obliegenheit, die
Sie vor Eintritt des Versicherungsfalles gegeniber uns zu erfiillen
haben (§ 5 Absatz 4), so kdnnen wir innerhalb eines Monats, nach-
dem wir von der Verletzung Kenntnis erlangt haben, den Vertrag
fristlos kiindigen.

Wir haben kein Kiindigungsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie
die Obliegenheit weder vorsatzlich noch grob fahrlassig verletzt
haben.

Verletzen Sie eine Pflicht nach § 5 Absatz 4 oder § 5 Absatz 5
bis § 5 Absatz 7 vorsatzlich, so sind wir von der Verpflichtung zur
Leistung frei. Bei grob fahrlassiger Verletzung der Obliegenheit
sind wir berechtigt, unsere Leistung in dem Verhéltnis zu kiirzen,
das der Schwere lhres Verschuldens entspricht.

Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende
Auskunfts- oder Aufklarungspflicht, sind wir nur dann vollstandig
oder teilweise leistungsfrei, wenn wir Sie durch gesonderte Mit-
teilung in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) auf diese Rechtsfolge
hingewiesen haben.

Wir bleiben zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass Sie
die Obliegenheit nicht grob fahrléssig verletzt haben. Dies gilt auch,
wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder
fur den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch
far die Feststellung oder den Umfang der von uns obliegenden
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Leistung ursachlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit
arglistig verletzt haben.

Weitere Regelungen
Arglistige Tauschung nach Eintritt des Versicherungsfalls

Wir sind von der Entschadigungspflicht frei, wenn Sie uns arglistig
Uber Tatsachen, die fiir den Grund oder die Hohe der Entschadigung
von Bedeutung sind, tduschen oder zu tauschen versuchen.

Ist die Tauschung oder der Tauschungsversuch durch rechtskraf-
tiges Strafurteil gegen Sie wegen Betrugs oder Betrugsversuches
festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewie-
sen.

Regelung von Ersatzanspriichen

Steht lhnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht die-
ser Anspruch auf uns Gber, soweit wir den Schaden ersetzen. Der
Ubergang kann nicht zu lhrem Nachteil geltend gemacht werden.

Richtet sich Ihr Ersatzanspruch gegen eine Person, mit der Sie bei
Eintritt des Schadens in hauslicher Gemeinschaft leben, kann der
Ubergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person
hat den Schaden vorsétzlich verursacht.

Sie haben lhren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses An-
spruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form-
und Fristvorschriften zu wahren, und nach Ubergang des Ersatz-
anspruchs auf uns bei dessen Durchsetzung durch uns soweit er-
forderlich mitzuwirken.

Verletzen Sie diese Obliegenheit vorsatzlich, sind wir zur Leistung
insoweit nicht verpflichtet, als wir infolgedessen keinen Ersatz von
dem Dritten erlangen kénnen. Im Fall einer grob fahrlassigen Ver-
letzung der Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in
einem der Schwere lhres Verschuldens entsprechenden Verhalt-
nis zu kirzen; die Beweislast flr das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlassigkeit tragen Sie.

Aufrechnungsverbot

Sie kénnen gegen Forderungen, die wir gegen Sie stellen, nur auf-
rechnen, soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechtskraftig
festgestellt ist.

Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung

Wenn Sie bei mehreren Versicherern dasselbe Tier gegen dieselbe
Gefahr versichern, sind Sie verpflichtet, uns die andere Versiche-
rung unverzlglich mitzuteilen. In der Mitteilung missen Sie den
anderen Versicherer, den Versicherungsumfang und die Versiche-
rungssumme bzw. Jahreshéchstentschadigung angeben.

Verletzen Sie die Anzeigepflicht nach § 6 Absatz 5 vorsétzlich oder
grob fahrlassig, sind wir unter den in § 5 Absatz 10 bis § 5 Absatz 12
beschriebenen Voraussetzungen zur Kiindigung berechtigt oder
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht
ein, wenn wir vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der
anderen Versicherung erlangt haben.

Haben Sie bei mehreren Versicherern dasselbe Tier gegen dieselbe
Gefahr versichert und Gibersteigen die Jahreshochstentschadigun-
gen die Summe der Entschadigungen, die von jedem Versicherer
ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wéren, den
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet,
dass jeder fur den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm
nach seinem Vertrage obliegt; Sie kdnnen aber im Ganzen nicht
mehr als den Betrag des lhnen entstandenen Schadens verlan-
gen. Das gilt auch, wenn Sie mehrere Tierversicherungen bei uns
abgeschlossen haben.
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Wenn Sie fur denselben Schaden aus anderen Versicherungsver-
trdgen eine Entschadigung erhalten, wird der Anspruch aus diesem
Vertrag entsprechend reduziert. Insgesamt darf die Entschadigung
aus allen Versicherungsvertragen zusammen nicht héher sein, als
wenn der Gesamtbetrag der Jahreshéchstentschadigungen, aus
denen die Beitrdge errechnet wurden, nur aus diesem Vertrag ge-
zahlt worden waére. Bei Vereinbarung von Entschadigungsgrenzen
verringert sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Vertra-
gen insgesamt keine hohere Entschadigung zu leisten ist, als wenn
der Gesamtbetrag der Jahreshéchstentschadigungen in diesem
Vertrag versichert worden ware.

Haben Sie eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen,
sich dadurch einen rechtswidrigen Vermégensvorteil zu verschaf-
fen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. Uns
steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir von den die
Nichtigkeit begriindenden Umstanden Kenntnis erlangen.

Haben Sie den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung ent-
standen ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversi-
cherung geschlossen, kénnen Sie verlangen, dass der spater ge-
schlossene Vertrag aufgehoben wird.

Die Aufhebung des Vertrages wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu
dem uns die Erklarung zugeht.

Erkldrungen und Anzeigen, Anschriftendanderung

Die fiir uns bestimmten Erkldrungen und Anzeigen, die den Ver-
sicherungsvertrag betreffen und die unmittelbar uns gegentber
erfolgen, missen Sie in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) abgeben.
Dies gilt nicht, soweit in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt
ist oder Schriftform gesetzlich vorgeschrieben ist .

Erklarungen und Anzeigen richten Sie an unsere Hauptverwaltung
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachtragen als
zustandig bezeichnete Stelle. Die gesetzlichen Regelungen Gber
den Zugang von Erklarungen und Anzeigen bleiben bestehen.

Haben Sie uns eine Anderung lhrer Anschrift nicht mitgeteilt, ge-
nugt fir eine Willenserklérung, die lhnen gegeniiber abzugeben ist,
die Absendung eines Briefs per Einschreiben an die letzte uns be-
kannte Anschrift. Die Erkldrung gilt drei Tage nach der Absendung
des Briefs als zugegangen. Dies gilt entsprechend fir den Fall, dass
Sie uns eine Anderung Ihres Namens nicht mitteilen.

Vollmacht des Versicherungsvertreters

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméachtigt, von Ihnen ab-
gegebene Erkldrungen entgegenzunehmen, wenn diese den Ab-
schluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrags, ein be-
stehendes Versicherungsverhaltnis einschlieBlich dessen Beendi-
gung oder Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des
Vertrags und wahrend des Versicherungsverhaltnisses betreffen.

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméachtigt, Ihnen von uns
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachtrage zu Giber-
mitteln.

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollméachtigt, Zahlungen an-
zunehmen, die Sie im Zusammenhang mit der Vermittlung oder
dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leisten. Eine
Beschrankung dieser Vollmacht missen Sie nur gegen sich gelten
lassen, wenn Sie die Beschrankung bei der Vornahme der Zahlung
kannten oder infolge grober Fahrlassigkeit nicht kannten.

Verjdhrung

Die Anspriliche aus dem Versicherungsvertrag verjdhren in drei Jah-
ren. Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der
Anspruch entstanden ist und der Gldubiger von den den Anspruch
begriindenden Umstdnden und der Person des Schuldners Kennt-
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nis erlangt. Die grob fahrlassige Unkenntnis steht der Kenntnis
gleich.

Waurde ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns geltend
gemacht, zahlt bei der Berechnung der Frist der Zeitraum zwischen
der Geltendmachung bei uns bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Ihnen
unsere Entscheidung in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) zugeht,
nicht mit.

Im Ubrigen richtet sich die Verjahrung nach den allgemeinen Vor-
schriften des Burgerlichen Gesetzbuchs.

Rund um den Beitrag, Tarifbestimmungen

Tarifbestimmungen

Tarifbestimmungen sind Vereinbarungen, wie sich der Beitrag be-
rechnet und &ndert. Diese finden Sie in den hier nachfolgenden
Abschnitten § 7 bis § 8.

Berechnung des Beitrags

Der Beitrag errechnet sich nach risikorelevanten Merkmalen Ih-
res Haustiers (z. B. Art und Rasse des Tiers, Haltungsform lhrer
Katze). Wir beriicksichtigen dariiber hinaus objektiv abgrenzbare
Risikomerkmale (z. B. der Bedarf an zu erwartenden Schadenauf-
wendungen).

Bei der Tarifkalkulation wenden wir die anerkannten Grundséatze
der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik an. Un-
ser Ziel ist es, faire und risikogerechte Beitrdge anzubieten. Damit
stellen wir sicher, dass wir dauerhaft mit den eingenommenen Bei-
tragen alle kiinftig anfallenden Schaden bezahlen kénnen. lhrem
Anftrag, Versicherungsschein oder Nachtrag zum Versicherungs-
schein kénnen Sie entnehmen, nach welchen Merkmalen wir Ihren
Versicherungsbeitrag berechnet haben. Sie finden diese unter den
Uberschriften Vertragspartner” und ,Versichertes Tier “

Beitragsanpassung

Wir sind berechtigt, den Beitrag lhres Versicherungsvertrags zu
Beginn eines jeden Versicherungsjahres nach MaBgabe der nach-
folgenden Regelungen anzupassen:

Anpassung des Beitrags aufgrund Rassezuordnung

Zur Beitragsermittlung wird lhr Tier einer Risikoklasse zugeord-
net. MaBgebend hierfiir ist die Rasse lhres Tiers. lhrem Versiche-
rungsschein kénnen Sie die Risikoklasse Ihres Tiers zu Beginn des
Vertrags entnehmen. Wir sind berechtigt, Tierrassen anderen Risi-
koklassen zuzuordnen.

Wir kalkulieren und tberprifen die Beitrdge fir eine Risikoklasse
basierend auf der bisherigen und voraussichtlichen Schaden- und
Kostenentwicklung. Eine Anderung der Zuordnung einer Tierasse
zu einer Risikoklasse erfolgt nur, wenn die Schaden- und Kosten-
entwicklung aller versicherten Tiere der Tierrasse wesentlich und
dauerhaft vom angenommenen Schaden- und Kostenbedarf ab-
weicht.

Durch eine Anpassung der Risikoklasse andert sich lhr Beitrag.

Anderungen der Risikoklasse werden in Nachtragen zu lhrem Ver-
sicherungsschein dokumentiert.

Anpassung des Beitrags aufgrund Neukalkulation

Wir sind berechtigt, den Beitrag fur bestehende Vertrége sowie Bei-
tragszuschldge fir vereinbarte Zusatztarife regelmaBig zu tberpri-
fen und der Schaden- und Kostenentwicklung anzupassen. Zweck
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der Uberpriifung und ggf. Anpassung der Beitrage ist, das bei Ver-
tragsabschluss vereinbarte Verhéltnis von Leistung (durch Gewéh-
rung von Versicherungsschutz) und Beitrag zu sichern. Dabei be-
rucksichtigen wir die anerkannten Grundsétze der Versicherungs-
mathematik und der Versicherungstechnik.

Eine Anpassung kann zu einem verminderten oder erhéhten Beitrag
fuhren. Bei einer Verminderung sind wir verpflichtet, die Absenkung
an Sie weiterzugeben.

Wir nehmen zur Uberpriifung eine Neukalkulation vor. Diese be-
riicksichtigt sowohl die bisherige Schaden- und Kostenentwicklung
als auch die voraussichtliche kinftige Entwicklung des unterneh-
mensindividuellen Schadenbedarfs sowie externer Kosten bis zur
nachsten Neukalkulation. Wir sind insbesondere berechtigt, Veran-
derungen der Gebuhrenordnung fir Tierdrztinnen und Tierarzte
(GOT) zu berticksichtigen.

Teilbestande, die nach objektiven risikobezogenen Kriterien ab-
grenzbar sind (z. B. Tierart Hund oder Katze) und/oder deren Scha-
denverlaufsprofil nach objektiven Kriterien (Art, Anzahl und Hohe
der Schaden) unterschieden werden kann, kdnnen zur Ermittlung
des Anpassungsbedarfs mittels mathematisch-statistischer und
gegebenenfalls geografischer Verfahren zusammengefasst wer-
den. Fir diese Zusammenfassungen kann der Anpassungsbedarf
gesondert kalkuliert und gegebenenfalls angepasst werden. Dabei
mussen wir die Kalkulation stets auf der Basis einer ausreichend
groBen Zahl abgrenzbarer Risiken durchfiihren.

Soweit unsere unternehmenseigene Daten nicht in ausreichendem
Umfang fir eine Neukalkulation zur Verfiigung stehen, werden wir
auch unternehmensubergreifende Daten (Daten des Gesamtver-
bandes der deutschen Versicherungswirtschaft eV. (GDV)) hierfir
heranziehen.

Wir kénnen die Beitrage anpassen, wenn eine Uberpriifung und
Neukalkulation eine dauerhafte Verdnderung des Schaden- und
Kostenbedarfs ergibt. Diese Veranderung muss wesentlich von den
Werten abweichen, die unseren bisherigen Berechnungen zugrunde
lagen.

Die Methode der Einrechnung der unternehmenseigenen Kosten
und die Kostenarten bleiben unverédndert.

Die Jahreshochstentschadigung, die Art der Bestimmung der Jah-
reshdchstentschadigung sowie individuelle Beitragszuschlage und
-abschlage bleiben unverandert.

Erhéhungen des Gewinnansatzes und der internen Verwaltungs-
und Vertriebskosten werden bei der Neukalkulation nicht berick-
sichtigt.

Rechtsfolgen der Beitragsanpassung

Die Beitragsanpassung wird mit Beginn des ndchsten Versiche-
rungsjahres wirksam.

Die Erhéhung oder Verminderung des Beitrags werden wir lhnen
spatestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Anpassung
schriftlich mitteilen.

Erhéhen wir den Beitrag, ohne dass sich der Umfang des Versi-
cherungsschutzes entsprechend &ndert, kdnnen Sie den Versiche-
rungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Anpas-
sungsmitteilung mit sofortiger Wirkung, friihestens jedoch zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Beitragsanpassung kiindigen.
Ihr Recht zur taglichen Kiindigung bleibt im Ubrigen unberiihrt.

Die Erhohung der Versicherungsteuer begriindet kein Kiindigungs-
recht.
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§ 9 Anderung der Haltungsform Ihrer Katze
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Die Hohe des Beitrags hangt von der Haltungsform Ihrer Katze ab.

Wir unterscheiden folgende Haltungsformen:

a) Wohnungshaltung: Die Katze lebt ausschlieBlich in Innen-
raumen und hat keinen direkten Zugang zur AuBenwelt, mit
Ausnahme von gesicherten Balkonen.

Katzen, die im Rahmen der Wohnungshaltung ausschlieBlich
mit Katzengeschirr und einer Leine im Freien spazieren ge-
flhrt werden, gelten ebenfalls als in der Wohnung gehaltene
Katzen.

b

g

Freigang (mit und ohne Freilaufgehege): Katzen haben Zu-
gang zu einem gesicherten oder ungesicherten Freigeldnde
ohne Beaufsichtigung (z. B. umzaunter Garten).

Die von lhnen fir Ihre Katze angegebene Haltungsform finden Sie
im Versicherungsschein unter der Uberschrift ,Versichertes Tier*.

Anzeigepflicht bei Anderung der Haltungsform und Folgen der
Nichtanzeige

Eine Anderung der Haltungsform miissen Sie uns unverziglich
mitteilen.

Errechnet sich durch die Mitteilung der Haltungsform ein veran-
derter Beitrag, so gilt dieser ab dem Zeitpunkt der Anderung. Ver-
ringert sich der Beitrag, gilt dieser friihestens ab dem Zeitpunkt
des Eingangs der Mitteilung bei uns.

Haben Sie die Anderung der Haltungsform nicht angezeigt und ist
deshalb ein zu niedriger Beitrag berechnet worden, gilt riickwirkend
ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres der Beitrag unter
Berticksichtigung der tatsachlichen Haltungsform.

Erhéht sich der Beitrag als Folge der Anderung der Haltungsform
Ihrer Katze um mebhr als 10 Prozent, kdnnen Sie den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Anpassungsmitteilung ohne
Einhaltung einer Frist kiindigen. lhr Recht zur taglichen Kiindigung
bleibt im Ubrigen unberthrt.

Zeigen Sie uns die Anderung der Haltungsform vorsatzlich oder
grob fahrlassig nicht an, sind wir berechtigt, unsere Leistung in
dem Verhéltnis zu kiirzen, das der Schwere |hres Verschuldens
entspricht.

§ 10 Beitragszahlung
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Je nach Vereinbarung werden die Beitrage entweder durch laufende
Zahlungen monatlich, vierteljdhrlich, halbjdhrlich oder jahrlich im
Voraus gezahlt.

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthalt die Versicherungsteuer.

Diese haben Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten Hohe zu
zahlen.

Zahlung des ersten Beitrags

Den ersten Beitrag miissen Sie unverziglich nach dem Zeitpunkt
des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versi-
cherungsbeginns zahlen. Dies gilt unabhdngig von dem Bestehen
des Widerrufsrechts.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Ver-
tragsschluss, missen Sie den ersten Beitrag unverziglich nach
Vertragsschluss zahlen.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Falligkeit veranlasst
wird.

Zahlen Sie nicht unverziiglich nach dem in § 10 Absatz 3 bestimm-
ten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die
Zahlung veranlasst ist.
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Weicht der Versicherungsschein von Ihrem Antrag oder den ge-
troffenen Vereinbarungen ab, ist der erste Beitrag friihestens einen
Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

Wird der erste Beitrag nach dem in § 10 Absatz 3 bestimmten
Zeitpunkt nicht rechtzeitig gezahlt, so kénnen wir vom Vertrag
zurlicktreten, solange Sie die Zahlung nicht veranlasst haben.

Der Rucktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die Nichtzahlung nicht
zu vertreten haben.

Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig nach § 10 Absatz 3
zahlen, sind wir fir einen vor Zahlung des Beitrags eingetretenen
Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet. Voraussetzung
ist, dass wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. E-
Mail oder Brief) oder durch einen auffélligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags
aufmerksam gemacht haben.

Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn Sie die Nichtzahlung zu
vertreten haben.

Zahlung des Folgebeitrags

Ein Folgebeitrag ist entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise
jeweils zum 1. eines jeden Monats, Vierteljahres, Halbjahres oder
Jahres oder zu einem anderen vereinbarten Zeitpunkt fallig und zu
zahlen.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Falligkeit veranlasst
wird.

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne
Mahnung in Verzug. Dies gilt jedoch nur, wenn Sie die verspétete
Zahlung zu vertreten haben.

Sind Sie mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, sind wir be-
rechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstandenen Schadens
zu verlangen.

Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, kénnen wir Sie
auf lhre Kosten in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) zur Zahlung
auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die Zah-
lungsfrist muss mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungs-
aufforderung betragen.

Die Mahnung ist nur wirksam, wenn wir je Vertrag die riickstandi-
gen Betrage des Beitrags sowie die Zinsen und Kosten im Einzelnen
beziffern und auf die Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kindi-
gungsrecht) hinweisen.

Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein
Versicherungsfall ein und sind Sie bei Eintritt des Versicherungs-
falles mit der Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten in
Verzug, so sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei.

Sind Sie mit der Zahlung der geschuldeten Betrdge in Verzug, kén-
nen wir nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist mit sofortiger
Wirkung kindigen.

Die Klindigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist ver-
bunden werden. Mit Fristablauf wird die Kiindigung wirksam, wenn
Sie zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug sind. Hierauf
haben wir Sie bei der Kiindigung ausdriicklich hinzuweisen.

Unsere Kiindigung wird unwirksam, wenn Sie diese Betrdge inner-
halb eines Monats ab Zugang der Kiindigung zahlen. Haben wir
die Kiindigung zusammen mit der Mahnung ausgesprochen, wird
die Kiindigung unwirksam, wenn Sie innerhalb eines Monats nach
Ablauf der in der Mahnung genannten Zahlungsfrist zahlen.

Fur Versicherungsfélle, die in der Zeit nach Ablauf der mindestens
zweiwochigen Zahlungsfrist bis zu lhrer Zahlung eintreten, haben
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Sie keinen Versicherungsschutz. Versicherungsschutz besteht erst
wieder fur Versicherungsfalle nach Ihrer Zahlung.

Lastschriftverfahren

Wenn wir die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart
haben, haben Sie zum Zeitpunkt der Félligkeit des Beitrags fir eine
ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

Die Zahlung gilt auch als rechtzeitig, wenn der fallige Beitrag ohne
Ihr Verschulden nicht eingezogen werden kann und Sie nach einer
Aufforderung in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) unverziglich
zahlen.

Wenn Sie es zu vertreten haben, dass der fallige Beitrag
nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, das SEPA-
Lastschriffmandat in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) zu kiindigen
und fir die Zukunft jahrliche Beitragszahlung zu verlangen.

Wir weisen Sie in der Kiindigung darauf hin, dass Sie verpflichtet
sind, den ausstehenden Beitrag und zuklinftige Beitrage selbst zu
Ubermitteln.

Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebiihren fir fehlge-
schlagene Lastschrifteinzlige konnen wir lhnen in Rechnung stellen.

Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht uns nur derjeni-
ge Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem der
Versicherungsschutz bestanden hat.

Widerrufen Sie lhre Vertragserklarung innerhalb von 45 Tagen,
mussen wir nur den auf die Zeit nach Zugang der Widerrufser-
klarung entfallenden Teil der Beitrdge erstatten. Voraussetzung
ist, dass wir in der Widerrufsbelehrung auf das Widerrufsrecht, die
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hinge-
wiesen und Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz
vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Widerrufsbelehrung unterblieben, miissen wir zusétzlich den
flr das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag erstatten. Dies
gilt nicht, wenn Sie Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in
Anspruch genommen haben.

Treten wir wegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht
vom Versicherungsvertrag zurlick, so steht uns der Beitrag bis zum
Zugang der Rucktrittserklarung zu.

Treten wir vom Versicherungsvertrag zurlck, weil der erste Beitrag
nicht rechtzeitig gezahlt wurde, so steht uns eine angemessene
Geschéftsgebihr zu.

Endet der Versicherungsvertrag, weil wir diesen wegen arglisti-
ger Tauschung angefochten haben, steht uns der Beitrag bis zum
Zugang der Anfechtungserkldrung zu.

Fallt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung
vollstandig und dauerhaft weg, steht uns der Beitrag zu, den wir
hatten beanspruchen kénnen, wenn die Versicherung nur bis zu
dem Zeitpunkt beantragt worden ware, zu dem wir vom Wegfall
des Interesses Kenntnis erlangt haben.

Sie sind nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das ver-
sicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht oder
wenn das Interesse bei einer Versicherung, die fir ein kinftiges
Unternehmen oder fir ein anderes kinftiges Interesse genommen
ist, nicht entsteht. Wir kénnen jedoch eine angemessene Geschafts-
gebihr verlangen.

Haben Sie ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert,
sich dadurch einen rechtswidrigen Vermogensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Uns steht in diesem Fall der Beitrag bis
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zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir von den die Nichtigkeit begriin-
denden Umstanden Kenntnis erlangt haben.

Allgemeine Regelungen zum Vertrag

Beginn des Vertrags

Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren
Antrag annehmen. RegelmaBig geschieht dies durch Zugang des
Versicherungsscheins bei lhnen.

Der Versicherungsschutz beginnt erst, wenn Sie den in lhrem Ver-
sicherungsschein genannten falligen Beitrag gezahlt haben, jedoch
nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Zahlen Sie den ersten Bei-
trag nicht rechtzeitig, richten sich die Folgen nach § 10 Absatz 5
bis § 10 Absatz 8.

Versicherungsjahr

Das erste Versicherungsjahr beginnt fiir das versicherte Tier mit
dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt und endet
nach Ablauf von 1Jahr (12 Monate). Jedes weitere Versicherungsjahr
entspricht ebenfalls einem Zeitraum von 1 Jahr (12 Monate).

Besteht die vereinbarte Vertragsdauer nicht aus ganzen Jahren,
wird das erste Versicherungsjahr entsprechend verkirzt. Die fol-
genden Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf
sind jeweils ganze Jahre.

§ 12 Laufzeit und Kiindigung des Vertrags
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Wie lange lauft der Versicherungsvertrag?

Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versicherungs-
schein oder dem Nachtrag zum Versicherungsschein.

Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr ab-
geschlossen, verlangert er sich zum Ablauf um jeweils ein weiteres
Jahr, wenn nicht Sie oder wir den Vertrag kiindigen.

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Ver-
trag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es einer Kiindigung
bedarf.

Verlangerte Widerrufsfrist

Abweichend von der gesetzlichen Regelung kénnen Sie lhre Ver-
tragserkldrung innerhalb einer Frist von 45 Tagen ohne Angabe
von Grunden in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Im
Ubrigen behilt die Ihnen erteilte Widerrufsbelehrung jedoch ihre
volle Giltigkeit.

Wann kdnnen Sie den Versicherungsvertrag kiindigen?
Ordentliche Kiindigung

Sie kénnen den Vertrag nach Ablauf des ersten Versicherungsjah-
res taglich kiindigen. Kiindigen Sie, wird lhre Kiindigung mit Ablauf
des Tages wirksam, an dem uns die Kiindigung zugeht. Sie kénnen
jedoch bestimmen, dass die Kiindigung zu jedem spéateren Zeit-
punkt wirksam wird, spatestens jedoch zum Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres.

Kiindigung nach Versicherungsfall

Sie kénnen den Vertrag nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls
kiindigen. Die Kiindigung muss uns bis zum Ablauf eines Monats
seit dem Abschluss der Verhandlungen (iber die Entschadigung
zugegangen sein.

Wenn Sie kindigen, wird lhre Kiindigung wirksam, wenn Sie bei
uns eingeht. Sie kdnnen jedoch bestimmen, dass die Kiindigung zu
einem spateren Zeitpunkt wirksam wird, spatestens jedoch zum
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres.
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Wann kénnen wir den Versicherungsvertrag kiindigen?
Ordentliche Kiindigung

Wir kdnnen den Vertrag unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist
zu dem im Versicherungsschein angegebenen Ablauftermin oder
zum Ende jedes darauffolgenden Versicherungsjahres kiindigen.

Nach Ablauf des 3. Versicherungsjahres verzichten wir auf unser
Recht zur ordentlichen Kiindigung.

Unser Recht zur auBerordentlichen Kiindigung (§ 4 Absatz 7,§ 5 Ab-
satz 9, § 10 Absatz 16 ) und zum Ruckftritt (§ 10 Absatz 7) bleibt
davon unberhrt.

Kiindigung nach Versicherungsfall

Wir verzichten auf ein auBerordentliches Kiindigungsrecht nach
einem Versicherungsfall.

Wenn Sie einen Entschadigungsanspruch arglistig erhoben haben,
kénnen wir das Vertragsverhaltnis jedoch mit sofortiger Wirkung
kiindigen.

Kiindigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags

Haben Sie einen ausstehenden Folgebeitrag zuziiglich Kosten und
Zinsen trotz Zahlungsaufforderung nach § 10 Absatz 13 nicht in-
nerhalb der mindestens zweiwochigen Frist gezahlt, kdnnen wir
den Vertrag mit sofortiger Wirkung kiindigen. Die Kiindigung wird
unwirksam, wenn Sie diesen Beitrag innerhalb eines Monats ab
Zugang der Kiindigung zahlen (siehe auch § 10 Absatz 16).

Weitere Beendigungsgriinde

Im Fall des Todes des versicherten Tiers endet der Versicherungs-
vertrag am Tag des Ablebens. Wir sind berechtigt, Nachweise zum
Tod des versicherten Tiers von Ihnen zu verlangen.

Im Falle lhres Todes besteht der bedingungsgeméfBe Versiche-
rungsschutz bis zum nachsten Beitragsfalligkeitstermin fort. Der
Versicherungsvertrag kann dartiber hinaus von Ihren Familienange-
horigen (Ehepartner, Partner einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft und Kinder) sowie von dem mit lhnen in hduslicher Gemein-
schaft lebende nichteheliche Lebenspartner fortgefiihrt werden.

Verlegen Sie lhren Erstwohnsitz ins Ausland endet der Vertrag,
ohne dass es einer Kiindigung bedarf. Der Vertrag endet mit dem
Datum des Auszugs auf der amtlichen Abmeldebescheinigung.

Wird das versicherte Tier von lhnen verduBert (z. B. durch Verkauf
oder Schenkung), endet der Versicherungsvertrag zu diesem Zeit-
punkt. Wir sind berechtigt, entsprechende Nachweise von Ihnen zu
verlangen.

§ 13 Vertragsbestimmungen
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Allgemeine Bestimmungen

Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag dirfen nur Sie als
Versicherungsnehmer ausiben.

Erklarungen und Anzeigen, Anschriftendnderung

Die fiir uns bestimmten Erkldrungen und Anzeigen, die den Ver-
sicherungsvertrag betreffen und die unmittelbar gegeniiber uns
erfolgen, sind in Textform abzugeben. Dies gilt nicht, soweit in
diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist oder die Schriftform
gesetzlich vorgeschrieben ist.

Bitte richten Sie Erklarungen und Anzeigen an unsere Hauptverwal-
tung oder an die im Versicherungsschein oder dessen Nachtrdgen
als zustandig bezeichnete Stelle. Die gesetzlichen Regelungen Gber
den Zugang von Erklarungen und Anzeigen bleiben hiervon unbe-
rahrt.

(&)

&)

Haben Sie uns eine Anderung lhrer Anschrift nicht mitgeteilt, ge-
nugt fir eine Willenserklarung, die lhnen gegentiiber abzugeben ist,
die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns
bekannte Anschrift. Die Erklarung gilt drei Tage nach der Absen-
dung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend fir den
Fall einer uns nicht angezeigten Namensanderung von lhnen.

Sanktionsklausel

Es besteht — unbeschadet der tbrigen Vertragsbestimmungen -
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europaischen Union oder der
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch fur Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen
bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit dem
nicht Rechtsvorschriften der Europaischen Union (z.B. Blocking
Regulation, Verordnung (EG) Nr. 2271/96) oder der Bundesrepu-
blik Deutschland (z.B. § 7 AuBenwirtschaftsverordnung (AWV))
entgegenstehen.

§ 14 Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstande
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Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind

Wir mochten, dass Sie mit uns zufrieden sind! Sollte dies einmal
nicht der Fall sein, nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit uns auf,
damit wir die Angelegenheit kldaren kdnnen. Darlber hinaus haben
Sie auch folgende Moglichkeiten:

Versicherungsombudsmann e.V.

Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrie-
den sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von
Ihnen gewlinschten Ergebnis gefihrt hat, konnen Sie sich an an
den Versicherungsombudsmann e.V wenden.

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 080632

10006 Berlin

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Internet: www. Versicherungsombusdmann.de

Telefon: 0800 3696000, Fax: 0800 3699000 (kostenfrei aus dem
deutschen Telefonnetz).

Der Versicherungsombudsmann e.V. ist eine unabhangige und fir
Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir haben
uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Versicherungsaufsicht

Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Mei-
nungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, kdnnen
Sie sich auch an die flr uns zustandige Aufsicht wenden. Als Versi-
cherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesan-
stalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht.

Bundesanstalt flr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer Straf3e 108

53117 Bonn

E-Mail: poststelle@bafin.de

Telefon: 0228 4108-0, Fax: 0228 4108 - 1550

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und ein-
zelne Streitfalle nicht verbindlich entscheiden kann.

Rechtsweg

AuBerdem haben Sie die Moglichkeit, den Rechtsweg zu beschrei-
ten.
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Gerichtsstiande - wenn Sie uns verklagen

(3 Anspriiche aus lhrem Versicherungsvertrag kénnen Sie bei folgen-
den Gerichten geltend machen:

- bei dem Gericht, das fur unseren Geschéftssitz oder fur die
Sie betreuende Niederlassung 6rtlich zustandig ist.

- bei dem Gericht, das fiir Ihren Wohnsitz értlich zustandig ist.

(&) Verlegen Sie nach Vertragsschluss Ihren Sitz, den Sitz lhrer Nieder-
lassung, Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren
gewohnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des Staates
zustandig, in dem wir unseren Sitz haben.

Gerichtsstdnde - wenn wir Sie verklagen

(5) Wir kdnnen Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag insbesonde-
re bei folgenden Gerichten geltend machen:

- bei dem Gericht, das flr Ihren Wohnsitz 6rtlich zustandig ist,

- bei dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die
Niederlassung lhres Betriebs befindet, wenn Sie den Versi-
cherungsvertrag fur Ihren Geschafts- oder Gewerbebetrieb
abgeschlossen haben.

(6) Fuir den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Geschéftssitz oder gewohn-
lichen Aufenthalt auBerhalb Deutschlands verlegt haben oder lhr
Wohnsitz, Geschéftssitz oder gewohnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt ist, gilt abweichend der Regelun-
gen nach § 14 Absatz 5 das Gericht als vereinbart, das fiir unseren
Geschéftssitz zustandig ist.

Anzuwendendes Recht
(7) Fur diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Unser ’relefqnischer
Kundenservice

Telefonische Betreuung bei Versicherungsfragen

Sie haben Fragen zu Ihrem Versicherungsschutz? Oder benétigen unsere Hilfe bei der Klarung von
Sachverhalten? Dann wenden Sie sich vertrauensvoll an unser Service-Telefon. Hier werden lh-
re Fragen und sonstigen Anliegen schnell und unkompliziert von kompetenten Ansprechpartnern geklart.

Fir Fragen zu lhrer bestehenden Versicherung oder zu Leistungen

Telefon 040 4119-7000
von Montag bis Freitag, 08:00 bis 18:00 Uhr

HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG
Postfach

20352 Hamburg, Deutschland

Telefon 040 4119-7000

Telefax 040 4119-3257
info@hansemerkur.de

www.hansemerkur.de

Seite 30 von 30

Tier-OP Versicherung Februar 2026 / AS 054 02.2026



	Wichtige Begriffe
	Begriffserklärungen

	Umfang der Versicherung
	Tier-OP Versicherung
	Zusatztarif Zahn
	Zusatztarif Tier Assistance

	Rechte und Pflichten
	Vorvertragliche Anzeigepflicht
	Weitere Pflichten
	Weitere Regelungen

	Rund um den Beitrag, Tarifbestimmungen
	Berechnung des Beitrags 
	Beitragsanpassung 
	Änderung der Haltungsform Ihrer Katze
	Beitragszahlung

	Allgemeine Regelungen zum Vertrag
	Beginn des Vertrags
	Laufzeit und Kündigung des Vertrags
	Vertragsbestimmungen
	Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände





The document was declared to be of type PDF/A-4f but hasn't any attachments. LaTeX therefore added this dummy file.

